















































































































































































































































































































































































































































































































































































































	1.1 World Athletics (WA) ist in Zusammenarbeit mit den Gebiets- und Mitgliedsverbänden für das Überwachen eines weltweiten Veranstaltungssystems, das alle World Rankings Competitions umfasst, verantwortlich. WA koordiniert ihren Wettkampfkalender und ...
	1.2 WA alleine hat das Recht, die in die Olympischen Spiele und in die Welt-Leichtathletik-Serien aufgenommenen leichtathletischen Wettkämpfe zu organisieren.
	1.3 [aktuell leer]
	1.4 Gebietsverbände haben das Recht, Gebietsmeisterschaften zu organisieren, und sie können andere derartige auf ihr Gebiet beschränkte Veranstaltungen durchführen, wie sie es für angemessen halten.
	1.5 Veranstaltungen, die eine Genehmigung von WA erfordern:
	1.6 Veranstaltungen, die eine Genehmigung eines Gebietsverbandes erfordern:
	1.7 Veranstaltungen, die ein Mitgliedsverband genehmigt:
	2.1 Das Council kann Bestimmungen erlassen, die die Durchführung von World Rankings Competitions, die nach diesen Regeln stattfinden, sowie die Beziehungen zwischen Athleten, Athletenvertretern, Veranstaltern und Mitgliedsverbänden regeln. Es kann die...
	2.2 WA und die Gebietsverbände können einen oder mehrere Repräsentanten benennen, die jede World Rankings Competition besuchen, die eine Genehmigung von WA oder des Gebietsverbandes erfordern, um sicherzustellen, dass die anzuwendenden Regeln und Best...
	3.1 Für Veranstaltungen gemäß Absatz 1.(a), (b), (c), (d) und 2. (a), (b), (c), (d) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen sollen die folgenden Offiziellen international berufen werden:
	5.1 Die Technischen Delegierten sind zusammen mit dem Veranstalter, der ihnen jede notwendige Hilfe gewährt, dafür verantwortlich, dass alle technischen Vorbereitungen mit den Technischen Regeln von WA und den Bestimmungen des »WA Track and Field Faci...
	6.1 Der Medizinische Delegierte hat:
	8.1 Wurden WA-Schiedsrichter berufen, bestimmen die Technischen Delegierten aus dem Kreis der berufenen WA-Schiedsrichter einen Obmann, wenn dieser nicht schon vorher vom zuständigen Gremium berufen wurde. Der Obmann teilt in Verbindung mit dem Techni...
	8.2 Bei Straßen-, Cross- und Berg- und Landschaftslauf Veranstaltungen müssen die berufenen WA-Schiedsrichter dem Veranstalter jede notwendige Unterstützung geben. Sie müssen während des Wettbewerbs, für den sie bestimmt wurden, ständig anwesend sein....
	14.1 die technische Organisation der Veranstaltung, inklusive Event Präsentation und Siegerehrungen, planen,
	14.2 sicherstellen, dass die Planung vor und während der Veranstaltung umgesetzt wird,
	14.3 sicherstellen, dass alle technischen Probleme gelöst werden oder eine alternative Lösung gefunden wird,
	14.4 das Zusammenwirken zwischen den Beteiligten leiten,
	14.5 über ein Kommunikationssystem mit allen verantwortlichen Offiziellen und anderen relevanten Akteuren der Ausführung und der Übertragung der Veranstaltung (TV) in Kontakt stehen,
	14.6 umfassend mit dem Event Presentation Manager zusammenarbeiten, um die Einhaltung der Regel CR17 sicher zu stellen,
	14.7 die genaue Vorbereitung und Veröffentlichung der Callroom Zeitpläne in Übereinstimmung mit Regel CR29.1.1 sicherstellen,
	14.8 mit dem Startkoordinator kommunizieren, um die effiziente Umsetzung der Regel CR22.1.3 sicher zu stellen,
	14.9 sich der anzuwendenden Regeln der Veranstaltung und der Funktionsweise der verwendeten technischen und informationstechnischen Systeme vollständig bewusst sein, und
	14.10 alle Angelegenheiten, die aus Regel TR7.5 ergeben, regeln.
	16.1 Der Leiter Wettkampfvorbereitung ist verantwortlich, sicherzustellen, dass:
	18.1 Ein oder mehrere Schiedsrichter sind - soweit erforderlich - für den Callroom, für Lauf- und Gehwettbewerbe, für technische Wettbewerbe und für Mehrkampfwettbewerbe zu berufen. Ein (oder mehrere) Schiedsrichter Videowettkampfkontrolle sind zu ber...
	18.2 Die Schiedsrichter stellen sicher, dass die Wettkampfregeln und die Durchführungsbestimmungen (und andere Bestimmungen für jeden einzelnen Teil der Veranstaltung) eingehalten werden. Sie regeln jeden Einspruch oder jede Beanstandung den Ablauf de...
	18.3 Der Schiedsrichter für Lauf- und Gehwettbewerbe darf nur dann über Platzierungen in einem Wettbewerb entscheiden, wenn sich die betreffenden Zielrichter nicht darüber einigen können. Sie haben keine Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten, die z...
	18.4 Der zuständige Schiedsrichter überprüft alle Endergebnisse und befasst sich mit allen Streitpunkten. Er überwacht die Messung von Rekordleistungen zusammen mit dem Obmann Messrichter, wenn dieser eingesetzt ist. Nach Abschluss jeder Runde eines W...
	18.5 Der zuständige Schiedsrichter hat das Recht, jeden Athleten oder jede Staffelmannschaft zu verwarnen oder vom Wettkampf in Übereinstimmung mit Regel TR 7.1 auszuschließen.
	18.6 Der Schiedsrichter soll jede Entscheidung (unabhängig ob sie in eigener Zuständigkeit oder als Reaktion auf einen Einspruch erfolgte) auf der Basis jedes sich ergebenden Anhaltspunktes überdenken, sofern die neue Entscheidung noch umgesetzt werde...
	18.7 Treten während einer Veranstaltung Umstände ein, die nach Meinung des zuständigen Schiedsrichters gerechterweise verlangen, dass ein Wettbewerb oder irgendein Teil davon wiederholt werden sollte, hat er das Recht, ihn oder einen Teil davon für un...
	18.8 Wenn ein Athlet mit einer Behinderung an einer Veranstaltung nach diesen Regeln teilnimmt, kann der zuständige Schiedsrichter irgendeine der betreffenden Regeln (mit Ausnahme von Regel TR6.3) entsprechend auslegen oder eine Abänderung erlauben, u...
	19.1 Die Obleute für Lauf- und Gehwettbewerbe und für technische Wettbewerbe koordinieren die Arbeit der Kampfrichter innerhalb des jeweiligen Wettbewerbs. Wenn die Aufgaben der Kampfrichter nicht bereits im Vorhinein zugewiesen wurden, weisen sie die...
	19.2 Die Kampfrichter können jede von ihnen ursprünglich getroffene Entscheidung überdenken, falls sie fälschlich getroffen wurde, solange die neue Entscheidung noch umsetzbar ist. Alternativ oder wenn nachfolgend eine Entscheidung des Schiedsrichters...
	19.3 Die Zielrichter, die ihre Aufgabe alle auf derselben Laufbahn-/Straßenseite wahrnehmen müssen, entscheiden über die Reihenfolge der im Ziel eintreffenden Läufer/Geher. Können sie zu keiner Entscheidung gelangen, übergeben sie die Angelegenheit de...
	19.4 In allen technischen Wettbewerben bewerten und protokollieren die Kampfrichter alle Versuche der Athleten und messen jeden gültigen Versuch. Wird beim Hoch- und Stabhochsprung die Sprunglatte auf eine neue Höhe gelegt, soll diese genau eingemesse...
	20.1 Die Bahnrichter sind Assistenten des Schiedsrichters ohne endgültige Entscheidungsbefugnis.
	20.2 Die Bahnrichter müssen vom Schiedsrichter so aufgestellt werden, dass sie den Wettkampf genau beobachten können. Begeht ein Läufer oder eine andere Person einen Regelverstoß, haben sie dies dem Schiedsrichter unverzüglich schriftlich zu melden (a...
	20.3 Jeder Regelverstoß soll dem jeweiligen Schiedsrichter durch Heben einer gelben Fahne oder durch andere zuverlässige Mittel, welche die Technischen Delegierten genehmigt haben, angezeigt werden.
	20.4 Bei Staffelläufen muss zur Überwachung der Wechselräume ebenfalls eine ausreichende Zahl von Bahnrichtern eingesetzt werden.
	21.1 Bei Handzeitnahme müssen entsprechend der Zahl der gemeldeten Athleten ausreichend viele Zeitnehmer eingesetzt werden. Einer von ihnen ist als Obmann zu bestimmen. Er weist die Zeitnehmer in ihre jeweiligen Aufgaben ein. Wird ein vollautomatische...
	21.2 Die Zeitnehmer, Zielbildauswerter und Transponder-Zeitnehmer handeln gemäß den Bestimmungen in Regel TR19.
	21.3 Wird ein vollautomatisches Zeitmess- und Zielbildsystem benutzt, sind ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Assistenten für die Zielbildauswertung einzusetzen.
	21.4 Wird ein Transponder-System benutzt, sind ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Assistenten für die Transponder-Zeitnahme einzusetzen.
	22.1 Der Startkoordinator
	22.2 Der Starter, dessen primäre Verantwortung es ist, einen fairen und gerechten Start für alle Athleten zu garantieren, hat die uneingeschränkte Kontrolle über die am Start befindlichen Läufer/Geher. Wird ein Startablauf-Informationssystem zur Unter...
	22.3 Der Starter stellt sich so, dass er während des Startvorgangs alle Läufer/Geher vollständig im Blickfeld hat. Insbesondere bei Starts an versetzten Startlinien ist es zur zeitgleichen Übertragung der Kommandos, des Startschusses und der Rückschüs...
	22.4 Zur Unterstützung des Starters sind ein oder mehrere Rückstarter einzusetzen.
	22.5 Jeder Rückstarter stellt sich so auf, dass er die ihm zugewiesenen Läufer gut sehen kann.
	22.6 Der Starter und/oder jeder Rückstarter hat den Lauf zurückzuschießen oder abzubrechen, wenn er irgendeinen Regelverstoß beobachtet. Nach einem zurückgeschossenen oder abgebrochenen Start meldet der Rückstarter seine Beobachtungen dem Starter, der...
	22.7 Über Verwarnung und Disqualifikation gemäß Regel TR16.8 und TR39.8.3 entscheidet nur der Starter. (siehe auch Regel CR18.3)
	23.1 Die Startordner kontrollieren, ob die Läufer im richtigen Lauf starten und ihre Startnummern korrekt tragen.
	23.2 Die Startordner müssen allen Läufern ihre richtigen Einzelbahnen oder Startpositionen zuweisen und sie ungefähr 3m hinter der Startlinie aufstellen. Bei Starts von versetzten Startlinien erfolgt dies entsprechend hinter jeder Startlinie. Ist dies...
	23.3 Bei Staffelläufen sind die Startordner für die Bereitstellung der Staffelstäbe für die ersten Läufer verantwortlich.
	23.4 Hat der Starter die Läufer zum Start gerufen (auf die Plätze), stellen die Startordner die Einhaltung der Regel TR16.3 und TR16.4 sicher.
	23.5 Im Falle eines Fehlstarts handeln die Startordner entsprechend der Regel TR16.9.
	24.1 Bei Läufen länger als 1500m führen Rundenzähler einen lückenlosen Nachweis über die von jedem Läufer zurückgelegten Runden. Insbesondere bei Läufen von 5000m und länger sowie bei Gehwettbewerben müssen, unter Leitung des Schiedsrichters, Rundenzä...
	24.2 Ein Rundenzähler ist für die Anzeige der restlichen Runden an der Ziellinie verantwortlich. Die Anzeige ist in jeder Runde dann zu ändern, wenn der Führende in die Zielgerade einbiegt. Zusätzlich müssen, falls erforderlich, den überrundeten oder ...
	25.1 Der Wettkampfbüroleiter sammelt die vollständigen Ergebnisse von jedem Wettbewerb, deren Einzelheiten ihm vom Schiedsrichter, Obmann Zeitnehmer, Obmann Zielbildauswertung oder Obmann Transponder Zeitnahme und Bediener Windmessgerät mitgeteilt wer...
	25.2 Bei Wettbewerben, in denen Athleten mit unterschiedlichen Spezifikationen (wie Gewichte der Geräte oder Hürdenhöhen) teilnehmen, sollen die entsprechenden Unterschiede in der Ergebnisliste deutlich oder getrennt für jede Klasse dargestellt werden.
	25.3 Wenn die anwendbaren Technischen Durchführungsbestimmungen einer Veranstaltung, außer bei Veranstaltungen nach Absatz 1. (a) und (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen, die gleichzeitige Teilnahme von Athleten erlauben,
	25.4 Die folgenden Standardabkürzungen sollen in der Darstellung von Start- und Ergebnislisten angewandt werden, wenn zutreffend:
	25.5 Ein technisches Informationszentrum (TIC) ist für Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c), und 2. (a), (b), (c) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen einzurichten und wird für andere Veranstaltungen, die an mehr als einem Tag s...
	29.1 Der Obmann Callroom hat:
	31.1 Ein Weltrekord muss bei einem ernsthaften Wettkampf erzielt worden sein, der ordnungsgemäß veröffentlicht, veranstaltet und vor dem Veranstaltungstermin vom Mitgliedsverband, in dessen Land oder Gebiet der Wettkampf stattfand, genehmigt und gemäß...
	31.2 Die folgenden Kategorien von Weltrekorden werden von der WA anerkannt:
	31.3 Ein Athlet (oder die Athleten im Falle eines Staffelwettbewerbs), der einen Weltrekord erzielt hat, muss (bzw. müssen):
	31.4 Falls eine Leistung einen existierenden Weltrekord einstellt oder verbessert, muss der Mitgliedsverband, in dessen Land ein Athlet oder eine Mannschaft die Leistung erzielt hat, unverzüglich alle Unterlagen zusammentragen, die für die Anerkennung...
	31.5 Die eingereichte Leistung muss den geltenden Weltrekord, der von der WA anerkannt ist, übertreffen oder mit diesem gleich sein. Egalisiert die Leistung einen Weltrekord, hat sie denselben Status wie der existierende Weltrekord.
	31.6 Der offizielle Antragsvordruck von WA muss vollständig ausgefüllt und innerhalb von 30 Tagen dem WA-Büro übersandt werden. Betrifft der Antrag einen ausländischen Athleten (oder eine ausländische Mannschaft), ist auch dem Nationalen Verband, dem ...
	31.7 Dem Antrag sind vom Mitgliedsverband, in dessen Land die Leistung erzielt wurde, folgende Unterlagen beizufügen:
	31.8 Erzielte Leistungen in Qualifikationsrunden, in Stichkämpfen im Hochsprung und Stabhochsprung, in irgendeinem Wettkampf oder einem Teil davon, der gemäß Regel CR18.7 oder TR8.4.2, TR17.1 oder TR25.20, in Gehwettbewerben für die Regel TR54.7.3 gil...
	31.9 Der WA-Präsident und der WA-Generaldirektor sind gemeinsam befugt, Leistungen als Weltrekorde anzuerkennen. Bestehen Zweifel an der Anerkennung, ist der Fall dem WA-Council zur Entscheidung vorzulegen.
	31.10 Wenn ein Weltrekord anerkannt wurde, wird die WA:
	31.11 Erkennt die WA die Leistung als Weltrekord nicht an, wird sie die Gründe dafür angeben.
	31.12 Für Weltrekorde auf einer 400m Standard Rundbahn:
	31.13 Für Weltrekorde auf einer 200m Standard Rundbahn (Kurzbahn):
	31.14 Weltrekorde in Lauf- und Gehwettbewerben:
	31.15 Weltrekorde erzielt im selben Lauf über mehrere Teilstrecken:
	31.16 Weltrekorde in Staffelwettbewerben: Die Zeit des ersten Läufers einer Staffel kann nicht zur Rekordanerkennung eingereicht werden.
	31.17 Weltrekorde in technischen Wettbewerben:
	31.18 Weltrekorde in Mehrkampfwettbewerben: Die in Regel TR39.8 dargestellten Bedingungen haben vollständig denen der jeweiligen Einzelwettbewerbe zu entsprechen. Zusätzlich darf bei den Wettbewerben, bei denen die Windgeschwindigkeit gemessen wird, d...
	31.19 Weltrekorde in Gehwettbewerben: Mindestens drei Gehrichter, die entweder dem WA- Gold oder Silber Level angehören, müssen während des Wettkampfs eingesetzt gewesen sein und den Antrag unterschreiben.
	31.20 Weltrekorde in Gehwettbewerben auf der Straße:
	31.21 Weltrekorde in Straßenläufen:
	33.1 Spiele-, Meisterschafts-, Meeting- und weitere ähnliche Rekorde können durch die zuständige Organisation eingeführt werden, welche die Aufsicht über die Veranstaltung oder den Organisator hat.
	33.2 Der Rekord sollte die beste, bei einer beliebigen Durchführung der jeweiligen Veranstaltung in Übereinstimmung mit den Regeln erreichte Leistung anerkennen mit der Ausnahme, dass die Windgeschwindigkeit ignoriert werden kann, wenn dies in den anz...
	3.1 Wettkämpfe gemäß dieser Regeln können wie folgt nach Altersklassen unterteilt oder ergänzend in den entsprechenden Veranstaltungsbestimmungen oder durch die zuständige Organisation beschrieben werden: Unter 18-jährige (U18) männlich und weiblich: ...
	3.2 Ein Athlet ist an Veranstaltungen einer Altersklasse nach diesen Regeln teilnahmeberechtigt, wenn er sich innerhalb der vorgenannten Altersbereiche der entsprechenden Altersklasse befindet. Er muss in der Lage sein, sein Alter durch einen gültigen...
	3.3 Veranstaltungen nach diesen Regeln werden nach Wettbewerben für Männer- und Frauenklassen unterteilt. Regel TR9 legt die Anforderungen an bestimmte Wettkampfwertungen fest.
	3.4 Die Teilnahmeberechtigung der Athleten in der Männerklasse und die Teilnahmeberechtigung der Athletinnen in der Frauenklasse ist im Book of Rules C3.3A „Eligibility Rules“ festgelegt.
	4.1 Veranstaltungen gemäß diesen Regeln sind beschränkt auf teilnahmeberechtigte Athleten.
	4.2 Die Teilnahmeberechtigung eines Athleten außerhalb seines eigenen Landes ist in Regel 5 (des Book of Rules C3.3A) festgelegt (Anforderungen um bei Internationalen Wettkämpfen zu starten). Eine solche Berechtigung ist grundsätzlich anzunehmen, es s...
	4.3 Ist ein Athlet für einen Laufbahnwettbewerb und einen technischen Wettbewerb oder für mehrere technische Wettbewerbe gemeldet, die gleichzeitig stattfinden, kann der zuständige Schiedsrichter ihm für einzelne Durchgänge oder für jeden Versuch im H...
	4.4 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1.(a), (b), (c) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen ist ein Athlet von der Teilnahme an allen weiteren Wettbewerben (einschließlich anderer Wettbewerbe, an denen er gleichzeitig teiln...
	4.5 Vorbehaltlich weiterer Sanktionen nach Regel TR4.4 und mit der nachfolgend beschriebenen Ausnahme, ist ein Athlet von der Teilnahme an jedem Wettbewerb auszuschließen, bei dem er nicht zur angegebenen Zeit, wie sie im Callroom-Zeitplan (siehe Rege...
	5.1 Die Athleten müssen bei allen Wettkämpfen saubere Kleidung tragen, die im Schnitt und in der Art, in der sie getragen wird, nicht anstößig ist. Sie muss aus einem Material gefertigt sein, das auch in nassem Zustand nicht durchsichtig ist. Die Athl...
	5.2 Athleten dürfen entweder barfuß oder mit Sportschuhen an einem oder beiden Füßen, am Wettkampf teilnehmen. Dabei müssen die Athleten alle Bestimmungen einhalten, die das Council in Bezug auf das Tragen von Schuhen erlassen hat.
	5.3 Aktuell leer.
	5.4 Aktuell leer.
	5.5 Aktuell leer.
	5.6 Aktuell leer.
	5.7 Jeder Athlet ist mit zwei Startnummern auszustatten, die während des Wettkampfs gut sichtbar vorne am Rumpf und am Rücken zu tragen sind, ausgenommen in den Sprungwettbewerben, wo nur eine Startnummer entweder vorne am Rumpf oder am Rücken getrage...
	5.8 Kein Athlet darf am Wettkampf teilnehmen, wenn er die ausgegebene(n) Startnummer(n) und/ oder Identifikation(en) nicht sichtbar trägt.
	5.9 Die Startnummern müssen wie ausgegeben getragen werden. Sie dürfen in keiner Weise beschnitten, gefaltet oder abgedeckt werden. Bei Lauf- und Gehwettbewerben von 10.000 m und länger dürfen die Startnummern zur Unterstützung der Luftzirkulation per...
	5.10 Wird ein vollautomatisches Zielbildsystem benutzt, kann der Veranstalter von den Athleten verlangen, zusätzlich aufklebbare Identifikationsnummern an der Seite ihrer Hose oder ihres Unterkörpers zu tragen.
	5.11 Wenn ein Athlet irgendeinen Teil dieser Regel TR5 nicht einhält und
	6.1 Medizinische Untersuchung/Behandlung und/oder physiotherapeutische Behandlung darf zum einen im Wettkampfbereich vom medizinischen Personal, das der Veranstalter beauftragt hat, durchgeführt werden. Diese Mitarbeiter haben entsprechende Armbinden,...
	6.2 Jeder Athlet, der während eines Wettbewerbs aus dem Wettkampfbereich heraus Unterstützung leistet oder empfängt (einschließlich nach den Regeln TR17.14, TR17.15.4, TR54.10.8 und TR55.8.8), muss vom Schiedsrichter verwarnt und darauf hingewiesen we...
	6.3 Im Sinne dieser Regel sind die folgenden Beispiele als Unterstützung anzusehen und somit nicht erlaubt:
	6.4 Im Sinne dieser Regel sind die folgenden Umstände nicht als Unterstützung anzusehen und somit erlaubt:
	7.1 Athleten und Staffelmannschaften müssen mit redlichem und ernsthaftem Bemühen an Wettkämpfen teilnehmen und dürfen kein unsportliches oder ungebührliches Verhalten zeigen. Jeder Athlet bzw. jede Staffelmannschaft, die diese Regel nicht befolgt, ka...
	Der zuständige Schiedsrichter hat das Recht, jeden Athleten oder jede Staffelmannschaft zu verwarnen oder vom Wettkampf auszuschließen, wenn diese sich der Verletzung dieser Regel oder Regel CR6.1 Anmerkung 2,3 oder 4, oder TR6, TR16.5, TR17.14, TR17....
	7.2 Wird ein Athlet gemäß einer Technischen Regel (ausgenommen TR7.1) von einem Wettkampf disqualifiziert, sind alle in derselben Runde dieses Wettbewerbs bis zum Zeitpunkt der Disqualifikation erbrachten Leistungen ungültig. Dagegen bleiben Leistunge...
	7.3  Wird ein Athlet gemäß TR7.1 vom Wettkampf ausgeschlossen, ist er für diesen Wettbewerb zu disqualifizieren. Erfolgt die zweite Verwarnung in einem anderen Wettbewerb, ist er nur in diesem zweiten Wettbewerb zu disqualifizieren. Alle in derselben ...
	7.4 Wird eine Staffelmannschaft gemäß Regel TR7.1 vom Wettkampf ausgeschlossen, ist sie für diesen Wettbewerb zu disqualifizieren. Leistungen, die in vorausgegangenen Runden dieses Wettbewerbs erbracht wurden, bleiben gültig. Wenn der Ausschluss einer...
	7.5 Wird der Verstoß als extrem schwerwiegend angesehen, berichtet der Wettkampfleiter dies der zuständigen Verbandsorganisation zur Prüfung weiterer disziplinarischer Maßnahmen.
	8.1 Einsprüche, die das Teilnahmerecht eines Athleten betreffen, müssen vor Beginn der Veranstaltung beim Technischen Delegierten eingelegt werden. Gegen die Entscheidung des Technischen Delegierten kann Berufung zur Jury eingelegt werden. Kann der Sa...
	8.2 Einsprüche, die das Ergebnis oder die Durchführung (einer Runde) eines Wettkampfs betreffen, müssen innerhalb von 30 Minuten nach offizieller Bekanntgabe (einer Runde) des Wettkampfergebnisses eingelegt werden. Der Veranstalter des Wettkampfes hat...
	8.3 Jeder Einspruch muss von einem Athleten, einer in seinem Namen handelnden Person oder von einem offiziellen Vertreter seiner Mannschaft mündlich beim zuständigen Schiedsrichter erfolgen. Diese Person oder Mannschaft darf nur dann Einspruch einlege...
	8.4 Bei Lauf- und Gehwettbewerben:
	8.5 Erhebt ein Athlet in einem technischen Wettbewerb gegen den ihm zuerkannten Fehlversuch sofort mündlich Einspruch, kann der Schiedsrichter des Wettbewerbs, wenn er irgendeinen Zweifel hat, anordnen, den Versuch zu messen und das Ergebnis festzuhal...
	8.6 Die Leistung des Athleten, auf die sich sein Einspruch bezog, und die nachfolgend „unter Vorbehalt“ erzielten Leistungen werden nur gültig, wenn der Schiedsrichter dem Einspruch oder die Jury der Berufung stattgibt. Bei Technischen Wettbewerben, b...
	8.7 Die Berufung zur Jury muss innerhalb von 30 Minuten erfolgen:
	8.8 Die Jury hat alle in Frage kommenden Personen zu befragen, einschließlich des betreffenden Schiedsrichters (außer wenn seine Entscheidung von der Jury komplett aufrechterhalten wird). Hat sie danach noch Zweifel, soll sie jeden anderen verfügbaren...
	8.9 Die Jury kann eine Entscheidung überdenken, wenn neue schlüssige Beweismittel vorgebracht werden, vorausgesetzt, die neue Entscheidung kann noch umgesetzt werden. Normalerweise sollte ein Überdenken nur dann erfolgen, wenn die Siegerehrung für den...
	8.10 Entscheidungen zu Sachverhalten, die nicht durch die Regeln abgedeckt sind, sind vom Vorsitzenden der Jury an den Generaldirektor der WA zu berichten.
	8.11 Die Entscheidung der Jury (oder in Abwesenheit einer Jury die Entscheidung des Schiedsrichters oder wenn keine Berufung zur Jury erfolgte) ist endgültig. Es besteht kein weiteres Recht auf Berufung, einschließlich einer solchen zum Sportgerichtsh...
	9.1 Die folgende Wettkampfwertung der Ergebnisse kann nach diesen Regeln angewendet werden:
	9.2 Athleten können in die Wettkampfwertung der Männer oder in der Mixed-Wettkampfwertung eingestuft werden, wenn sie gemäß den Regeln TR3.3 und TR3.4 berechtigt sind, in der Männerklasse anzutreten. Athleten können in die Wettkampfwertung der Frauen ...
	9.3 Gemischte Wettkämpfe umfassen Wettbewerbe, an denen Männer und Frauen gemeinsam teilnehmen mit getrennter Wertung der Ergebnisse für Männer und Frauen.
	9.4 Gemischte Wettkämpfe, die vollständig innerhalb einer Leichtathletikanlage stattfinden, sind normalerweise nicht erlaubt. Dennoch kann folgendes erlaubt werden:
	10.1 Die Genauigkeit der Markierungen und Einrichtungen für Leichtathletikanlagen nach den Regeln TR2, TR11.2, TR11.3 und TR41 soll von einem hinreichend qualifizierten Vermesser geprüft werden, der dies der zuständigen Organisation und/oder dem Stadi...
	10.2 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen müssen bei den Wettbewerben auf der Laufbahn und bei den technischen Wettbewerben alle Messungen mit einem kalibrierten Stahlmaßb...
	11.1 Die Leistung eines Athleten ist nur gültig, wenn sie bei einem „World Rankings Competition“ erzielt worden ist.
	11.2 Leistungen von Wettbewerben, die normalerweise im Stadion durchgeführt werden und die außerhalb klassischer Leichtathletik-Wettkampfstätten (wie z.B. solche auf temporär aufgebauten Wettkampfanlagen auf Marktplätzen, Stränden oder anderen Sportst...
	11.3 Leistungen von Wettbewerben, die in Kurzbahn Stadien oder in anderen vollständig oder teilweise überdachten Örtlichkeiten durchgeführt werden, bei denen die Bahnlänge oder andere Spezifikationen der Anlagen nicht den Regeln für Kurzbahn Veranstal...
	11.4 Leistungen, die nach diesen Regeln in Qualifikationsrunden, in Stichkämpfen beim Hoch- und Stabhochsprung, in jedem Wettbewerb oder Teil eines Wettbewerbes, welche nachträglich nach Regel CR18 oder nach TR8.4.2, TR17.2 oder TR 35.2, oder bei Gehw...
	14.1 Die nominelle Länge einer Standardlaufbahn beträgt 400m („400m Standard Rundbahn“). Sie besteht aus zwei parallelen Geraden und zwei Kurven, die den gleichen Radius haben müssen. Innen wird die Laufbahn durch eine Bordkante aus geeignetem Materia...
	14.2 Die Vermessung erfolgt im Abstand von 0,3m von der Bordkante. Ist in der Kurve (oder bei der Abzweigung von der Laufbahn zum Wassergraben) keine Bordkante vorhanden, hat die Messung entsprechend 0,2m von der (50mm breiten) das Innere der Laufbahn...
	14.3 Die Länge der Laufstrecke muss vom zielferneren Rand der Startlinie bis zum startnäheren Rand der Ziellinie gemessen werden.
	14.4 Bei allen Läufen bis einschließlich 400m hat jeder Läufer eine getrennte Einzelbahn mit einer Breite von 1,22m (±0,01m) (einschließlich der rechten Begrenzungslinie), die mit 50mm breiten Begrenzungslinien zu markieren ist. Alle Einzelbahnen müss...
	14.5 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen sollen mindestens acht Einzelbahnen zur Verfügung stehen.
	14.6 Die seitliche Neigung der Bahnen Richtung der inneren Kante soll nicht größer sein als 1:100 (1%), es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, die eine Ausnahmegenehmigung von WA rechtfertigen. Zudem soll das Gesamtgefälle in Laufrichtung, zwi...
	14.7 Die vollständigen technischen Informationen zu Bahnkonstruktion, Aufbau und Markierung sind im »WA Track and Field Facilities Manual» enthalten. Diese Regel legt nur die Grundsätze fest, die zu befolgen sind.
	15.1 Startblöcke müssen bei allen Läufen bis einschließlich 400m (sowie bei den ersten Teilstrecken der 4x200m, der Schweden-Staffel (Medley Relay) und 4x400m) benutzt werden; bei allen anderen Läufen sind sie nicht zulässig. Kein Teil des Startblocks...
	15.2 Startblöcke haben den folgenden allgemeinen Spezifikationen zu entsprechen:
	15.3 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen und für alle Leistungen, die als Weltrekord nach Regel CR32 beantragt werden, sind die Startblöcke an ein von der WA zertifiziert...
	15.4 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen haben die Läufer die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Startblöcke zu benutzen; bei anderen Veranstaltungen auf Kunststofflaufbahnen ka...
	16.1 Der Start eines Laufes muss durch eine 50mm breite weiße Linie markiert sein. Bei allen Läufen, die nicht in Einzelbahnen gestartet werden, muss die Startlinie so gebogen sein (Evolvente), dass alle Läufer dieselbe Distanz bis zum Ziel zurücklege...
	16.2 Bei Veranstaltungen nach Absatz 1. (a), (b), (c), (d) und 2. (d) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen sind die Kommandos des Starters ausschließlich in Englisch zu geben Bei allen anderen Veranstaltungen, sind die Kommandos des Star...
	16.3 In Läufen bis einschließlich 400m (einschließlich der ersten Strecke bei 4x200m, 4x400m und Schweden-Staffel) sind ein Tiefstart und die Benützung von Startblöcken zwingend vorgeschrieben. Nach dem Kommando »Auf die Plätze« muss der Läufer auf di...
	16.4 In Läufen länger als 400m (außer 4x200m, 4x400m und Schweden-Staffel) sind alle Starts aus dem Stand zu machen. Nach dem Kommando „Auf die Plätze“ muss der Läufer auf die Startlinie zugehen und seine Startposition hinter der Startlinie einnehmen ...
	16.5 Auf das Kommando »Auf die Plätze« oder »Fertig«, je nachdem, müssen die Läufer sofort und ohne Verzögerung ihre vollständige und endgültige Startstellung einnehmen. Ist der Starter, nachdem die Läufer ihre Startpositionen eingenommen haben, aus i...
	16.6 Wird ein von der WA zertifiziertes Startablauf-Informationssystem eingesetzt, hat der Starter und/oder ein dazu bestimmter Rückstarter Kopfhörer zu tragen, um das von dem System ausgesendete akustische Signal deutlicher hören zu können, wenn es e...
	16.7 Ein Läufer, der seine vollständige und endgültige Startstellung eingenommen hat, darf erst mit seinem Start beginnen, nachdem er das Startsignal erhalten hat. Wenn er damit nach Meinung des Starters (einschließlich wie in Regel CR22.6) früher beg...
	16.8 Ausgenommen im Mehrkampf muss jeder Läufer, der für einen Fehlstart verantwortlich ist, durch den Starter disqualifiziert werden.
	16.9 Im Fall eines Fehlstarts verfahren die Startordner wie folgt: Ausgenommen beim Mehrkampf, müssen sie dem/den für den Fehlstart verantwortlichen Läufer(n) die Disqualifikation anzeigen, indem sie ihm/ihnen eine vor ihm/ihnen hochgehaltene rot-schw...
	16.10 Ist der Start nach Meinung des Starters oder eines Rückstarters nicht ordnungsgemäß abgelaufen, sind die Läufer durch einen Schuss oder durch die Aktivierung eines geeigneten akustischen Signals zurückzurufen.
	17.1 Falls ein Läufer während eines Laufs gerempelt oder gesperrt und dadurch am Fortkommen gehindert wird und
	17.2 Bei allen Läufen:
	17.3 Bei allen Läufen, wenn der Schiedsrichter auf Grund der Meldung eines Kampfrichters oder Bahnrichters oder auf andere Weise davon überzeugt ist, dass ein Läufer gegen Regel TR17.2.3 oder TR17.2.4 verstoßen hat, ist er oder seine Mannschaft zu dis...
	17.4 Wenn sich ein Läufer einen Vorteil verschafft, indem er seine Position auf irgendeine Weise verbessert, einschließlich der Ausnahmen in Regel TR17.3 oder indem er sich von einer „eingesperrten“ Position befreit indem er an irgendeinem Punkt inner...
	17.5 Bei Veranstaltungen, abgehalten gemäß Absatz 1. und 2. „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen und wo möglich bei anderen Veranstaltungen:
	17.6 Verlässt ein Läufer freiwillig die Laufbahn, ausgenommen entsprechend Regel TR24.6 (Aufheben eines Staffelstabes), darf er danach den Lauf nicht mehr fortsetzen. Dies ist als Aufgabe des Wettbewerbs (bzw. Disziplin eines Mehrkampfes) zu erfassen....
	17.7 Außer wie in Regel TR24.4 festgelegt, dürfen Läufer keine Kontrollmarken oder Gegenstände zu ihrer Unterstützung auf oder entlang der Laufbahn anbringen, ausgenommen bei einem Staffellauf, der ganz oder teilweise in Einzelbahnen gelaufen wird. Di...
	17.8 Alle Windmessgeräte müssen entsprechend den internationalen Standards gefertigt und kalibriert sein. Die Genauigkeit des bei dem Wettkampf benutzten Messgeräts muss von einer durch die nationale Prüfbehörde zugelassenen Prüfstelle bestätigt sein.
	17.9 Nichtmechanische Windmessgeräte müssen bei allen Veranstaltungen gemäß Absatz 1.und 2. (a), (b), (c), (e) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen benutzt werden und für jede Leistung, die zur Anerkennung als Weltrekord eingereicht wird...
	17.10 Der Schiedsrichter Lauf- und Gehwettbewerbe hat sicherzustellen, dass bei Bahnwettbewerben das Windmessgerät neben der Zielgeraden, angrenzend an die Bahn 1 30m (bei 50m und 60m Läufen) und 50m (bei 100m, 110m und 200m Läufen) von der Ziellinie ...
	17.11 Das Windmessgerät kann automatisch und/oder per Fernbedienung in Gang gesetzt, gestoppt und das Ergebnis direkt zum Wettkampfcomputer übermittelt werden.
	17.12 Der Zeitraum, in dem die Windgeschwindigkeit, vom Aufblitzen/Rauch des Startrevolvers an, gemessen werden muss, beträgt bei: 50m/50m Hürden ..........   5 Sekunden 60m/60m Hürden ..........   5 Sekunden 100m ............................. 10 Seku...
	17.13 Die Windgeschwindigkeit muss in Metern pro Sekunde abgelesen und auf das nächsthöhere Zehntelmeter pro Sekunde in positiver Richtung gerundet werden, außer die zweite Dezimalstelle ist Null (d.h. bei einer Anzeige von + 2,03m/s muss + 2,1m/s erf...
	17.14 Zwischenzeiten und vorläufige Siegerzeiten können offiziell angesagt und/oder angezeigt werden. Im Übrigen dürfen diese Zeiten den Läufern von Personen aus dem Wettkampfbereich (Innenraum) heraus nur mitgeteilt werden, wenn der entsprechende Sch...
	17.15 Erfrischung und Verpflegung wie folgt:
	18.1 Das Ziel muss durch eine 50mm breite weiße Linie markiert sein.
	18.2 Die Läufer sind in der Reihenfolge zu platzieren, in der sie mit irgendeinem Teil ihres Körpers (d.h. mit dem Rumpf, nicht aber mit Kopf, Hals, Armen, Beinen, Händen oder Füßen) die senkrechte Ebene über dem startnäheren Rand der Ziellinie erreic...
	18.3 In einem Lauf, bei dem in einer vorgegebenen Zeit eine möglichst lange Strecke zurückzulegen ist, zeigt der Starter genau eine Minute vor Ablauf der Zeit den Läufern und den Kampfrichtern durch einen Schuss an, dass sich der Wettkampf dem Ende nä...
	19.1 Drei Zeitmessverfahren sind offiziell anerkannt:
	19.2 Nach Regel TR19.1.1 und TR19.1.2 wird die Zeit bis zu dem Moment genommen, in dem der Läufer mit irgendeinem Teil des Körpers (d.h. mit dem Rumpf, nicht aber mit Kopf, Hals, Armen, Beinen, Händen oder Füßen) die senkrechte Ebene über dem startnäh...
	19.3 Die Zeiten aller im Ziel ankommenden Läufer sind zu erfassen. Zusätzlich müssen nach Möglichkeit auch die Rundenzeiten bei Läufen von 800m und länger und die 1000m-Zeiten bei Läufen von 3000m und länger protokolliert werden.
	19.4 Die Zeitnehmer sind auf der Höhe der Ziellinie und, wenn möglich, wenigstens 5m von der äußeren Begrenzung der Laufbahn entfernt zu platzieren. Damit alle eine gute Sicht auf die Ziellinie haben, soll ein erhöhtes Podest (Zeitnehmertreppe) zur Ve...
	19.5 Die Zeitnehmer benutzen manuell bedienbare elektronische Zeitmesser mit Digitalanzeige. Alle diese Zeitmessgeräte werden im Sinne der WA-Regeln als »Uhren« bezeichnet.
	19.6 Die Runden- und Zwischenzeiten nach Regel TR19.3 müssen entweder durch dafür bestimmte Mitglieder des Zeitmessteams registriert werden, die Uhren benutzen, die mehrere Zeiten speichern können, oder durch zusätzliche Zeitnehmer bzw. durch Transpon...
	19.7 Die Zeit ist ab dem Aufblitzen/Rauch des Startrevolvers zu nehmen.
	19.8 Drei offizielle Zeitnehmer (von denen einer der Zeitnehmerobmann ist) und ein oder zwei zusätzliche Zeitnehmer messen die Zeit des Siegers von jedem Lauf und jede Leistung für Rekordzwecke (für Mehrkämpfe siehe Regel TR39.8.2). Die Zeiten dieser ...
	19.9 Jeder Zeitnehmer hat selbstständig zu arbeiten, ohne irgendeiner Person seine Uhr zu zeigen oder mit dieser über die Zeit zu sprechen. Er hat die Zeiten in das offizielle Formular einzutragen und dieses unterzeichnet dem Obmann zu übergeben, der ...
	19.10 Bei allen Läufen mit Handzeitnahme sind die Zeiten wie folgt abzulesen und zu erfassen:
	19.11 Stimmen die Zeiten, nach dem Aufrunden wie oben beschrieben, von zwei Uhren überein und weicht die Zeit der dritten Uhr ab, ist die Zeit der beiden übereinstimmenden Uhren als offizielle Zeit zu werten. Zeigen alle drei Uhren unterschiedliche Ze...
	19.12 Der Zeitnehmerobmann, der entsprechend den vorstehenden Bestimmungen handelt, entscheidet über die offizielle Zeit von jedem Läufer und übermittelt sie dem Wettkampfbüroleiter zur Veröffentlichung.
	19.13 Eine vollautomatische Zielbildanlage muss getestet sein und einen Genauigkeitsnachweis besitzen, der zum Zeitpunkt des Wettkampfs nicht älter als 4 Jahre sein darf und Folgendes beinhaltet:
	19.14 Um sicherzustellen, dass die Kamera richtig ausgerichtet ist und um die Auswertung des Zielbildes zu erleichtern, sind die Schnittstellen der Bahnbegrenzungslinien mit der Ziellinie in geeigneter Weise schwarz zu kennzeichnen. Eine solche Markie...
	19.15 Die Platzierungen sind vom Zielbild mittels eines garantiert senkrecht zur Zeitskala ausgerichteten Cursors (Messlinie) abzulesen.
	19.16 Das System muss die Zielzeiten der Läufer automatisch erfassen und aufzeichnen und den Ausdruck eines Bildes ermöglichen, das die Zeit eines jeden Läufers zeigt. Zusätzlich hat das System eine tabellarische Übersicht zu erstellen, welche die Zei...
	19.17 Ein System, das beim Zieleinlauf automatisch arbeitet, aber nicht beim Start, produziert Handzeiten, vorausgesetzt das System wurde in Übereinstimmung mit Regel TR19.7 oder mit vergleichbarer Genauigkeit gestartet. Das Zielbild kann als Hilfsmit...
	19.18 Ein System, das automatisch beim Start aber nicht beim Zieleinlauf arbeitet, produziert weder Handzeiten noch vollautomatisch gemessene Zeiten und darf daher nicht für die Ermittlung offizieller Zeiten verwendet werden
	19.19 Der Obmann Zielbildauswertung ist für das Funktionieren der Zeitmesseinrichtung verantwortlich. Vor Beginn des Wettkampfs trifft er sich mit dem zuständigen technischen Personal und macht sich mit der Anlage vertraut, in dem er alle maßgeblichen...
	19.20 Es sollen mindestens zwei Zielbildkameras in Betrieb sein, eine auf jeder Seite. Vorzugsweise sollen diese Zeitmesssysteme technisch unabhängig voneinander sein, d.h. mit getrennter Stromversorgung und Aufzeichnung sowie einer Übertragung des St...
	19.21 Der Obmann Zielbildauswertung bestimmt zusammen mit einer ausreichenden Zahl an Assistenten die Platzierungen der Läufer und in der Folge deren offizielle Zeiten. Er stellt sicher, dass diese Ergebnisse korrekt in das Ergebnissystem der Veransta...
	19.22 Die Zeiten des Zielbildsystems sind offiziell, außer wenn nicht der eingesetzte Offizielle aus irgendeinem Grund entscheidet, dass sie offensichtlich falsch sind. In einem solchen Fall sind die Zeiten der zur Sicherheit eingesetzten Zeitnehmer d...
	19.23 Die Zeiten sind vom Zielbild wie folgt abzulesen und zu protokollieren:
	19.24 Bei Wettbewerben nach Regel TR54 (Gehen) (die nicht vollständig auf einer Leichtathletikanlage stattfinden), RegelTR55 (Straßenläufe), Regel TR56 (Crossläufe) und Regel TR57 (Berg- und Landschaftsläufe) ist es erlaubt, ein den WA Regeln entsprec...
	19.25 Für alle Läufe sind alle nicht mit Null endenden Zeiten auf die nächsthöhere ganze Sekunde aufzurunden und so zu erfassen, z.B. ist 2:09:44,3 Stunden mit 2:09:45 Stunden zu erfassen.
	19.26 Bei der Ermittlung der offiziellen Einlaufreihenfolge und der Zeiten sind, wenn gefordert, die Bestimmungen in Regel TR18.2 und TR19.2 zu berücksichtigen.
	19.27 Der Obmann Transponder-Zeitmessung ist für das Funktionieren des Systems verantwortlich. Vor Beginn der Veranstaltung trifft er sich mit dem technischen Personal, um sich mit der Anlage vertraut zu machen, in dem er alle maßgeblichen Einstellung...
	20.1 Bei Bahnwettbewerben sind Qualifikationsrunden durchzuführen, wenn die Teilnehmerzahl zu groß ist, um einen zufriedenstellenden Ablauf des Wettkampfs in einer einzigen Runde (Finale) zu gewährleisten. Wenn Qualifikationsrunden stattfinden, müssen...
	20.2 Die Vorrunden sind von den Technischen Delegierten wie folgt festzulegen. Wurden diese nicht berufen, sind sie vom Veranstalter festzulegen.
	20.3 Reihung und Zusammenstellung der Läufe wie folgt:
	20.4 Bei Wettbewerben bis und einschließlich 800m und der Staffeln bis einschließlich 4x400m, bei denen es mehrere aufeinanderfolgende Runden eines Rennens gibt, werden die Bahnen wie folgt ausgelost:
	20.5 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen sind die Einzelbahnen/Startplätze für Läufe länger als 800m und Staffeln länger als 4x400m sowie für jeden Laufwettbewerb, der nu...
	20.6 Wenn festgelegt wird, bei einer Veranstaltung eine Serie von Rennen anstelle von Runden und Finals durchzuführen, haben die Durchführungsbestimmungen der Veranstaltung alle relevanten Überlegungen hinsichtlich des Setzens der Läufe, Auslosen der ...
	20.7 Ein Läufer darf nur an dem Lauf bzw. auf der Bahn teilnehmen, für den/die er eingeteilt ist, es sei denn, der/die Technischen Delegierte(n) oder der Schiedsrichter sind der Meinung, dass eine Änderung gerechtfertigt ist.
	20.8 Aus allen Vorrunden sollten sich nach Möglichkeit mindestens der Erste und der Zweite qualifizieren und es wird empfohlen, dass sich, wenn möglich, zumindest noch der Dritte jedes Laufes für die nächste Runde qualifiziert. Außer wenn Regel TR21 (...
	20.9 Bei Veranstaltungen nach Absatz 1. (d) und 2. (d) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen, können Läufer in Übereinstimmung mit den anwendbaren Durchführungsbestimmungen für die Veranstaltung oder nach anderen durch den Organisator fes...
	20.10 Zwischen dem letzten Lauf einer Runde und dem ersten Lauf der nächsten Runde oder dem Finale müssen, wenn möglich, folgende Mindestzeitabstände eingehalten werden: Bis einschließlich 200m .............................45 Minuten über 200m bis ein...
	21.1 Sind die Kampfrichter oder die Zielbildauswerter bei der Ergebnisermittlung nicht in der Lage, die Läufer für die Platzierungen gemäß der (jeweils zutreffenden) Regel TR18.2, TR19.17, TR19.21 oder TR19.26 zu trennen, so ist auf Gleichstand zu ent...
	21.2 Besteht zwischen Läufern Gleichstand bezüglich der Reihung entsprechend der Regel TR20.3.2, hat der Obmann Zielbildauswertung die Zeiten der Läufer auf 0,001 Sekunde zu ermitteln, und wenn diese gleich sind, bleibt der Gleichstand bestehen und di...
	21.3 Besteht nach Anwendung von Regel TR21.1 Gleichstand auf dem letzten Qualifikationsplatz auf Grundlage der Platzierung, sind die gleichstehenden Läufer in die nächste Runde aufzunehmen, wenn Bahnen oder Plätze verfügbar sind (einschließlich der Do...
	21.4 Erfolgt die Qualifikation für die nächste Runde über Platz und Zeit (z.B. die ersten Drei aus jedem von 2 Läufen und 2 weitere Zeitschnellste) und gibt es einen Gleichstand um den letzten Qualifizierungsplatz auf Grundlage der Platzierung, werden...
	21.5 Besteht zwischen Läufern Gleichstand für den letzten Qualifikationsplatz auf Basis der Zeit, hat der Obmann Zielbildauswertung die Zeiten der Läufer auf 0,001 Sekunde zu ermitteln und wenn diese gleich sind, bleibt der Gleichstand bestehen. Wenn ...
	22.1 Standardstrecken sind folgende: Männer, U20 Männer und U18 Männer: 110m, 300m, 400m Frauen, U20 Frauen und U18 Frauen: 100m, 300m, 400m. Für 100m, 110m und 400m Hürdenläufe sind 10 Hürden in jeder Bahn aufzustellen. Für 300m Hürdenläufe sind 7 Hü...
	22.2 Die Hürde muss aus Metall oder einem anderen geeigneten Material gefertigt sein, mit einer Hürdenlatte, die aus Holz oder einem anderen nichtmetallischen geeigneten Material besteht. Die Hürde besteht aus zwei Füßen und zwei möglichst weit außen ...
	22.3 Abmessungen. Die Standardhöhen der Hürden müssen betragen:
	22.4 Die Hürdenlatte muss 70mm (±5mm) breit sein. Sie soll zwischen 10mm und 25mm dick und ihre Oberkanten sollten abgerundet sein. Die Hürdenlatte soll an den Enden der Ständer sicher befestigt sein.
	22.5 Die Hürdenlatte soll mit schwarzen und weißen Streifen oder in anderen kräftigen Kontrastfarben (und auch in Kontrast mit der Umgebung) so gestrichen sein, dass sich die helleren Streifen, von mindestens 0,225m Breite, an den Außenseiten befinden...
	22.6 Alle Hürdenwettbewerbe müssen in Einzelbahnen gelaufen werden. Jeder Läufer muss dabei über jede Hürde laufen und durchgängig in seiner eigenen Bahn bleiben. Tut er das nicht, führt das zur Disqualifikation außer Regel TR17.3 findet Anwendung.
	22.7 Mit Ausnahme des Tatbestands in Regel TR22.6.2 und TR22.6.3 führt das Umwerfen von Hürden weder zur Disqualifikation noch verhindert dies die Anerkennung eines Rekords.
	23.1 Die Standardstrecken sind 2000m und 3000m.
	23.2 Beim 3000m-Lauf sind 28 Hindernisse und 7 Wassergrabenhindernisse zu überqueren. Die Strecke vom Start bis zum Beginn der ersten (vollständigen) Runde wird ohne Hindernisse gelaufen (d.h. ohne H3, H4 und H5), diese Hindernisse sind bis zur ersten...
	23.3 Beim 2000m-Lauf sind 18 Hindernisse und 5 Wassergrabenhindernisse zu überqueren. Das erste Überqueren ist beim dritten Hindernis einer vollständigen Runde. Die davorstehenden Hindernisse sind zu entfernen, bis die Läufer sie das erste Mal passier...
	23.4 Bei den Hindernisläufen müssen in einer vollständigen Runde 5 Hindernisse überquert werden, mit dem Wassergrabenhindernis an vierter Stelle. Die Hindernisse sollten gleichmäßig so verteilt werden, dass der Abstand dazwischen ungefähr ein Fünftel ...
	23.5 Die Hindernisse für Wettbewerbe der Männer und U20 Männer müssen 0,914m (±3mm), für Wettbewerbe der U18 Männer 0,838m (±3mm) und für Wettbewerbe der Frauen, U20 Frauen und U18 Frauen 0,762m (±3mm) hoch und jeweils mindestens 3,94m breit sein. Der...
	23.6 Der Wassergraben einschließlich des Hindernisses muss 3,66m (±0,02m) lang und breit sein. Der Boden des Wassergrabens muss eine Kunststoffoberfläche oder -matte in ausreichender Dicke haben, um eine sichere Landung und einen zufriedenstellenden G...
	23.7 Jeder Läufer überquert jedes Hindernis und überquert oder läuft durch den Wassergraben. Tut er das nicht, führt das zur Disqualifikation. Außerdem muss ein Läufer disqualifiziert werden, wenn:
	24.1 Die Standardstrecken sind: 4x100m, 4x100m Mixed Staffel, 4x200m, 100m-200m-300m-400m Schweden-Staffel (Medley Relay), 4x400m, 4x400m Mixed Staffel, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m Schweden-Langstaffel (Distance Medley Relay) 4x1500m.
	24.2 Zur Kennzeichnung des Beginns jeder Teilstrecke (scratch line) sind 50mm breite Linien quer zur Laufbahn zu ziehen.
	24.3 Bei der 4x100m, 4x100m Mixed Staffel und der 4x200m Staffel und beim ersten und zweiten Wechsel der Schweden-Staffel ist der Wechselraum 30m lang, wobei der Anfang der Teilstrecke (scratch line) 20m vom Beginn des Wechselraums entfernt ist. Beim ...
	24.4 Wird eine Staffel ganz oder teilweise in Bahnen gelaufen, kann der Läufer in seiner Bahn eine Kontrollmarke anbringen. Dazu kann er Klebeband von maximal 0,05m x 0,40m benutzen, das in seiner Farbe nicht mit anderen ständigen Markierungen verwech...
	24.5 Ein Staffelstab ist für alle Staffelläufe im Stadion zu verwenden und er muss während des Laufs durchgehend in der Hand getragen werden. Mindestens für Wettkämpfe durchgeführt nach Absatz 1. (a), (b), (c) und 2. (a), (b) „World Rankings Competiti...
	24.6 Wird der Staffelstab fallen gelassen, muss er von dem Läufer aufgehoben werden, der ihn fallen gelassen hat. Dazu darf er seine Einzelbahn verlassen, sofern er dadurch die Laufstrecke nicht abkürzt und keinen anderen Läufer beim Aufheben des Staf...
	24.7 Der Staffelstab muss innerhalb des Wechselraums übergeben werden. Die Übergabe beginnt, wenn der Staffelstab erstmals vom übernehmenden Läufer berührt wird und ist in dem Moment beendet, wenn dieser ihn allein in der Hand hält. Bei der Beurteilun...
	24.8 Bis zu dem Moment, in dem der Staffelstab ausschließlich in der Hand des übernehmenden Läufers ist, ist Regel TR17.3 nur auf den übergebenden Läufer anzuwenden. Danach ist sie nur für den übernehmenden Läufer anzuwenden. Außerdem sollen die Athle...
	24.9 Wenn ein Athlet während eines Laufes den Staffelstab einer anderen Mannschaft nimmt oder aufhebt, ist seine Mannschaft zu disqualifizieren. Die andere Mannschaft sollte nicht bestraft werden, solange kein Vorteil erzielt wurde.
	24.10 Jeder Teilnehmer einer Staffelmannschaft darf nur eine Teilstrecke laufen. Aus allen für die Veranstaltung gemeldeten Athleten, gleich ob für diesen oder einen anderen Wettbewerb, bilden vier Athleten in jeder beliebigen Runde eine Staffelmannsc...
	24.11 Bei der 4x100m Mixed Staffel ist die Zusammensetzung für jedes Team 2 Männer und 2 Frauen. Die Laufreihenfolge ist Mann, Frau, Mann, Frau.
	24.12 Bei der 4x400m Mixed Staffel ist die Zusammensetzung für jedes Team 2 Männer und 2 Frauen. Die Laufreihenfolge ist Mann, Frau, Mann, Frau.
	24.13 Die Zusammensetzung einer Staffelmannschaft und die Reihenfolge der Läufer sind spätestens zur ersten Callroomzeit (die Zeit, zu der die Läufer im Callroom sein müssen) für den jeweiligen Lauf in jeder Runde offiziell bekanntzugeben. Die Mannsch...
	24.14 Die 4x100m und 4x100m Mixed Staffelläufe sind vollständig in Einzelbahnen zu laufen.
	24.15 Der 4x200m-Lauf kann in einer der nachfolgenden Möglichkeiten gelaufen werden:
	24.16 Beim Schweden-Staffel-Lauf (Medley Relay) sollten die ersten beiden Teilstrecken in Bahnen gelaufen werden, ebenso wie der Teil der dritten Teilstrecke bis zur näherliegenden Kante der Übergangslinie, wie sie in Regel TR17.5 beschrieben ist, wo ...
	24.17 Die 4x400m und 4x400m Mixed Staffelläufe können in einer der nachfolgenden Möglichkeiten gelaufen werden:
	24.18 Der 4x800m-Lauf kann in einer der nachfolgenden Möglichkeiten gelaufen werden:
	24.19 Wenn ein Läufer die Regel TR24.15, TR24.16, TR24.17 oder TR24.18.1 nicht befolgt, ist seine Mannschaft zu disqualifizieren.
	24.20 Die Schweden-Langstaffel und der 4x1500m-Lauf sind nicht in Bahnen zu laufen.
	24.21 Bei allen Wechseln ist es Läufern nicht erlaubt, außerhalb ihres Wechselraums anzulaufen, sondern sie müssen innerhalb dieses Raums ablaufen. Wenn ein Läufer diese Regel nicht befolgt, ist seine Mannschaft zu disqualifizieren.
	24.22 Die Läufer der letzten Teilstrecke der Schweden-Staffel und der dritten und vierten Teilstrecke in 4x400m und 4x400m Mixed Staffelläufen (oder nach Regel TR24.17.2 der zweiten Teilstrecke) müssen sich auf Anweisung des dafür bestimmten Offiziell...
	24.23 In allen Läufen, in denen nicht in Einzelbahnen gelaufen wird und, soweit zutreffend bei 4x200m, der Schweden-Staffel, 4x400m und 4x400m Mixed Staffel, können die wartenden Läufer entsprechend dem Einlauf ihrer Mannschaftsmitglieder auf der Lauf...
	24.24 Im Fall von Staffelwettbewerben, die nicht durch diese Regel abgedeckt sind, sollen die entsprechenden Wettkampfbestimmungen spezielle anzuwendende Regeln und die Art und Weise festlegen, wie der Staffellauf durchgeführt werden soll.
	25.1 Vor Beginn des Wettbewerbs darf jeder Athlet Probeversuche am Wettkampfplatz ausführen. Bei den Stoß-/Wurfwettbewerben werden die Probeversuche stets in der gelosten Reihenfolge und immer unter Aufsicht der Kampfrichter ausgeführt.
	25.2 Hat der Wettkampf begonnen, ist es den Athleten nicht mehr erlaubt, für entsprechende Übungszwecke
	25.3 Markierungen wie folgt:
	25.4 Weitenmarkierungen und Windanzeigen wie folgt:
	25.5 Außer wenn Regel TR25.6 anzuwenden ist oder weitere geltende Durchführungsbestimmungen etwas anderes vorsehen, führen die Athleten ihre Versuche in der ausgelosten Reihenfolge aus. Wenn ein Athlet eigenmächtig einen Versuch in einer Reihenfolge a...
	25.6 Ausgenommen beim Hoch- und Stabhochsprung hat ein Athlet in einem Durchgang nicht mehr als einen zu protokollierenden Versuch. Bei allen technischen Wettbewerben, ausgenommen im Hoch- und Stabhochsprung, mit mehr als acht Teilnehmern, müssen jede...
	25.7 Außer bei Hochsprung und Stabhochsprung ist ein gültiger Versuch durch die erfolgte Messung anzugeben. Für die Nutzung der Standardabkürzungen und Symbole in allen anderen Fällen siehe Regel CR25.4.
	25.8 Der Kampfrichter darf eine weiße Fahne für einen gültigen Versuch erst heben, wenn der Versuch abgeschlossen ist. Er darf seine Entscheidung abändern, wenn er der Meinung ist, die falsche Fahne gehoben zu haben. Ein gültiger Versuch ist wie folgt...
	25.9 In technischen Wettbewerben ist eine Qualifikationsrunde durchzuführen, wenn die Teilnehmerzahl zu groß ist, um einen zufriedenstellenden Ablauf des Wettkampfs in einer einzigen Runde (Finale) zu gewährleisten. Findet eine Qualifikationsrunde sta...
	25.10 Die Athleten müssen in zwei oder mehr Gruppen eingeteilt werden, aber wenn immer möglich so, dass die Gruppen annähernd gleiche Stärke haben und Athleten des gleichen Mitgliedsverbandes oder des gleichen Teams in verschiedenen Gruppen zu finden ...
	25.11 Bei Veranstaltungen, die mehr als drei Tage dauern, wird bei den Hoch-/Stabhochsprungwettbewerben empfohlen, zwischen den Qualifikationsrunden und dem Finale einen Ruhetag einzulegen.
	25.12 Die Qualifikationsbedingungen, die Qualifikationsnorm und die Zahl der Athleten für das Finale werden von den Technischen Delegierten festgelegt. Sind solche nicht berufen, bestimmt dies der Veranstalter. Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a),...
	25.13 In einer Qualifikationsrunde, ausgenommen beim Hoch- und Stabhochsprung, stehen jedem Athleten bis zu drei Versuche zu. Hat ein Athlet die Qualifikationsnorm erreicht, darf er die Qualifikationsrunde nicht fortsetzen.
	25.14 In einer Qualifikationsrunde des Hoch- und Stabhochsprungs setzen die Athleten, die nicht nach drei aufeinander folgenden Fehlversuchen ausgeschieden sind, den Wettkampf in Übereinstimmung mit Regel TR26.2 (einschließlich des Verzichts auf einen...
	25.15 Erreicht kein Athlet oder weniger als die festgelegte Zahl die Qualifikationsnorm, ist die Zahl der Finalisten entsprechend ihrer in der Qualifikationsrunde erzielten Leistungen bis zu dieser Zahl aufzustocken. Gleichstände auf dem letzten Quali...
	25.16 Findet beim Hoch- und Stabhochsprung eine Qualifikationsrunde gleichzeitig in zwei Gruppen statt, wird empfohlen, die Sprunglatte in beiden Gruppen möglichst gleichzeitig höher zu legen.
	25.17 Der zuständige Kampfrichter zeigt dem Athleten an, dass alles für den Versuch bereit ist und der festgelegte Zeitraum für seinen Versuch beginnt. Beim Stabhochsprung beginnt der Zeitraum für den Versuch, wenn die Sprunglatte gemäß den zuvor gema...
	25.18 Wenn ein Athlet aus irgendeinem Grund, den er nicht zu vertreten hat, bei seinem Versuch behindert wird und nicht in der Lage ist, ihn auszuführen oder der Versuch nicht korrekt protokolliert werden kann, hat der Schiedsrichter das Recht, ihm ei...
	25.19 Ein Athlet darf im Verlauf des Wettkampfes den unmittelbaren Wettkampfplatz nicht verlassen, es sei denn, er hat die Erlaubnis und ist in Begleitung eines Offiziellen. Bei Verstößen ist er nach Möglichkeit zunächst zu verwarnen; bei sich wiederh...
	25.20 Der/Die Technische(n) Delegierte(n) oder der entsprechende Schiedsrichter haben das Recht, den Wettkampfplatz oder die Zeit des Wettbewerbs zu ändern, wenn die Bedingungen dies nach ihrer Meinung rechtfertigen. Solch eine Änderung soll nur nach ...
	25.21 Jeder Athlet ist mit seiner besten Leistung zu werten, einschließlich der, die er beim Hoch- und Stabhochsprung im Stichkampf um den ersten Platz erzielt hat.
	25.22 Haben Athleten in den technischen Wettbewerben, ausgenommen im Hoch- und Stabhochsprung, die gleiche beste Leistung, entscheidet die zweitbeste Leistung darüber, ob ein Gleichstand vorliegt, falls notwendig die drittbeste Leistung usw. Wenn die ...
	26.1 Vor Beginn des Wettkampfs gibt der Schiedsrichter oder Obmann des Kampfgerichts den Athleten die Anfangshöhe und die weiteren Sprunghöhen bekannt, auf die die Sprunglatte jeweils nach Beendigung eines Durchgangs höher gelegt wird, bis nur noch ei...
	26.2 Ein Athlet darf beim Hoch- und Stabhochsprung bei irgendeiner vom Schiedsrichter oder Obmann zuvor bekannt gegebenen Sprunghöhe beginnen und bei den nachfolgenden Sprunghöhen weitere Versuche nach seinem Ermessen ausführen. Nach drei aufeinander ...
	26.3 Nachdem alle anderen Athleten ausgeschieden sind, darf ein Athlet so lange weitere Versuche ausführen, bis auch er das Recht dazu verwirkt hat.
	26.4 Außer es ist nur noch ein Athlet im Wettkampf verblieben und hat diesen gewonnen, gilt:
	26.5 Bei allen vertikalen Sprungwettbewerben sind Messungen, senkrecht vom Boden bis zum niedrigsten Punkt der Oberseite der Sprunglatte, vorzunehmen und in ganzen Zentimetern anzugeben.
	26.6 Jedes Einmessen einer neuen Höhe muss durchgeführt werden, bevor die Athleten diese Höhe in Angriff nehmen. Ein erneutes Messen soll durchgeführt werden, wenn die Sprunglatte ausgetauscht wurde. Liegt die Sprunglatte auf Rekordhöhe, überprüfen di...
	26.7 Die Sprunglatte ist aus Fiberglas oder einem anderen geeigneten Material, aber nicht aus Metall, zu fertigen. Sie hat mit Ausnahme der Endstücke einen kreisrunden Querschnitt. Sie ist so zu färben, dass sie für alle Athleten erkennbar ist. Beim H...
	26.8 Haben zwei oder mehr Athleten dieselbe zuletzt übersprungene Höhe erreicht, entscheidet das folgende Verfahren über die Platzierung:
	26.9 Stichkampf wie folgt:
	26.10 Ist klar ersichtlich, dass die Sprunglatte durch eine nicht vom Athleten verursachte Einwirkung abgeworfen worden ist (z.B. durch einen Windstoß),
	27.1 Der Athlet muss mit einem Fuß abspringen.
	27.2  Es ist ein Fehlversuch, wenn der Athlet
	27.3 Die Breite des Anlaufbereichs muss mindestens 16m und die Länge muss mindestens 15m betragen, außer bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c), (d) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen, wo die Länge mindestens...
	27.4 Die maximale Neigung der letzten 15m des Anlauf- und des Absprungbereichs darf nicht größer sein als 1:167 (0,6%), bezogen auf jeden Radius des Halbkreises, dessen Zentrum in der Mitte zwischen den Sprungständern liegt und dessen Mindestradius Re...
	27.5 Die Absprungfläche muss eben sein oder die jeweilige Neigung muss den Bedingungen von Regel TR27.4 und dem »WA Track and Field Facilities Manual« entsprechen.
	27.6 Jede Art von Sprungständern oder Pfosten kann benutzt werden, vorausgesetzt sie sind stabil. Sie müssen Aufleger für die Sprunglatte haben, die stabil an ihnen befestigt sind. Sie müssen genügend hoch sein, damit sie die aufliegende Sprunglatte j...
	27.7 Die Sprungständer oder Pfosten dürfen während des Wettkampfs nicht umgestellt werden, es sei denn, der Schiedsrichter erachtet die Absprungfläche oder den Aufsprungbereich für nicht mehr geeignet. In diesem Fall darf das Umstellen erst nach Beend...
	27.8 Die Aufleger müssen flach, rechteckig, 40mm breit und 60mm lang sein. Sie müssen an den Sprungständern in Ausrichtung auf den gegenüberstehenden Sprungständer stabil befestigt sein und dürfen sich während des Sprungs nicht bewegen. Die Endstücke ...
	27.9 Zwischen den Enden der Sprunglatte und den Sprungständern muss jeweils ein Zwischenraum von mindestens 10mm sein.
	27.10 Bei Wettkämpfen nach Absatz 1. (a), (b), (c), (d) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen darf die Aufsprungmatte nicht kleiner sein als 6m lang, 4m breit und 0,7m hoch.
	28.1 Die Athleten können die Sprunglatte nur in Richtung Aufsprungmatte verschieben lassen und zwar so, dass die dem Athleten zugewandte Kante der Sprunglatte im Bereich von der Oberkante der Stoppwand des Einstichkastens (Null-Linie) bis zu 80cm in R...
	28.2 Es ist ein Fehlversuch, wenn der Athlet
	28.3 Die Athleten dürfen während des Wettkampfs an ihren Händen oder am Sprungstab eine Substanz verwenden, um dadurch einen besseren Griff zu haben. Der Gebrauch von Handschuhen ist erlaubt.
	28.4 Der Sprungstab darf nach dem Loslassen von Niemandem, einschließlich dem Athleten, berührt werden, bevor er nicht von der Sprunglatte oder von den Sprungständern wegfällt. Wird er vorher berührt, und ist der Schiedsrichter der Meinung, dass ohne ...
	28.5 Es ist kein Fehlversuch, wenn bei einem Versuch der Sprungstab des Athleten bricht. Ihm ist dann ein Ersatzversuch zu gewähren.
	28.6 Die Anlaufbahn, gemessen von der Null-Linie, muss mindestens 40m lang und, wo die Bedingungen es zulassen, 45m lang sein. Sie hat eine Breite von 1,22m (±0,01m) und muss mit 50mm breiten weißen Linien gekennzeichnet sein.
	28.7 Die maximale seitliche Neigung der Anlaufbahn soll 1:100 (1%) betragen, wenn nicht spezielle Umstände existieren, die WA veranlassen, eine Ausnahmeregelung zu erstellen, und das Gesamtgefälle in Anlaufrichtung darf auf den letzten 40m nicht größe...
	28.8 Der Absprung beim Stabhochsprung muss aus einem Einstichkasten erfolgen. Dieser muss aus geeignetem Material gefertigt sein und abgerundete oder weiche obere Kanten haben. Er ist niveaugleich mit der Anlaufbahn in diese eingelassen, mit oder ohne...
	28.9 Jede Art von Sprungständern oder Pfosten kann benutzt werden, vorausgesetzt sie sind stabil. Die Metallkonstruktion am Fuß und der untere Teil der Pfosten oberhalb der Landefläche müssen mit Polstern aus geeignetem Material abgedeckt sein, um die...
	28.10 Die Sprunglatte muss mit ihren Enden so auf waagrechten Auflegern liegen, dass sie beim Berühren durch den Athleten oder seinen Sprungstab leicht in Richtung Aufsprungmatte fallen kann. Die Aufleger dürfen keine Kerben oder Vertiefungen irgendwe...
	28.11 Die Athleten dürfen ihre eigenen Sprungstäbe benutzen. Es ist keinem Athleten erlaubt, den Sprungstab eines anderen ohne dessen Zustimmung zu benutzen.
	28.12 Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a), (b), (c), (d) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen darf die Aufsprungmatte nicht kleiner als 6m lang (hinter der Null-Linie und ohne Vorkissen), 6m breit und 0,8m hoch sein. ...
	29.1 Die Länge der Anlaufbahn muss, gemessen von der jeweiligen Absprunglinie, mindestens 40m und, wo es die Bedingungen erlauben, 45m betragen. Sie hat eine Breite von 1,22m (±0,01m) und muss auf beiden Seiten mit 50mm breiten weißen Linien gekennzei...
	29.2 Die maximale seitliche Neigung der Anlaufbahn soll 1:100 (1%) betragen, wenn nicht spezielle Umstände existieren, die WA veranlassen, eine Ausnahmeregelung zu erstellen, und das Gesamtgefälle in Anlaufrichtung darf auf den letzten 40m nicht größe...
	29.3 Der Absprung muss durch einen in den Boden eingelassenen Balken gekennzeichnet sein, der niveaugleich mit der Anlaufbahn und der Oberfläche der Sprunggrube ist. Die Kante des Balkens, die näher zur Sprunggrube liegt, wird als Absprunglinie bezeic...
	29.4 Der Absprungbalken muss rechteckig aus Holz oder einem anderen geeigneten festen Material gefertigt sein, in dem die Spikes der Schuhe der Athleten Halt finden und nicht rutschen. Er ist 1,22m (±0,01m) lang, 0,20m (±0,002m) breit und nicht mehr a...
	29.5 Um die Kampfrichter hinsichtlich der Entscheidung betreffend die Regel TR30.1.1 zu unterstützen, ist bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1. (a) und (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen eine Videotechnologie einzusetzen, die Videos ...
	29.6 Die Sprunggrube ist mindestens 2,75m und höchstens 3,00m breit. Wenn möglich ist sie so anzulegen, dass die Mitte der Sprunggrube in Verlängerung der Mitte der Anlaufbahn liegt.
	29.7 Die Sprunggrube soll mit weichem feuchtem Sand gefüllt sein, dessen Oberfläche niveaugleich mit dem Absprungbalken sein muss.
	29.8 Bei allen horizontalen Sprungwettbewerben muss die gemessene Weite, die keinen ganzen Zentimeter ergibt, auf den nächstniedrigeren ganzen Zentimeter abgerundet werden.
	29.9 Die Messung eines jeden Sprunges ist unmittelbar nach jedem gültigen Versuch (oder nach einem unmittelbar erfolgten mündlichen Einspruch nach Regel TR8.5) durchzuführen. Der Sprung muss vom nächstliegenden Abdruck, der durch irgendein Körperteil ...
	29.10 Das Windmessgerät ist das Gleiche wie das in den Regeln TR17.8 und TR17.9 beschriebene. Es muss betrieben werden, wie dies in Regel TR17.11 und TR29.12 beschrieben ist und abgelesen werden entsprechend Regel TR17.13.
	29.11 Der entsprechende Schiedsrichter für die Technischen Wettbewerbe hat sicherzustellen, dass das Windmessgerät 20m vor der Absprunglinie in einer Höhe von 1,22m (+/- 0,005m) steht, und nicht weiter als 2m von der Anlaufbahn entfernt ist.
	29.12 Die Windgeschwindigkeit muss für die Dauer von 5 Sekunden von dem Zeitpunkt an gemessen werden, wenn der Athlet eine neben der Anlaufbahn angebrachte Markierung passiert. Diese Markierung ist beim Weitsprung 40m und beim Dreisprung 35m von der A...
	30.1 Es ist ein Fehlversuch des Athleten, wenn:
	30.2 Verlässt der Athlet die Sprunggrube, muss der erste Kontakt mit seinem Fuß auf der Einfassung der Sprunggrube oder auf dem Boden außerhalb davon weiter von der Absprunglinie entfernt sein als der hinterste Abdruck im Sand (dies kann auch ein durc...
	30.3 Es ist nicht als Fehlversuch des Athleten zu betrachten, wenn:
	30.4 Die Entfernung zwischen der Absprunglinie und dem Ende der Sprunggrube muss mindestens 10m betragen und, wo es möglich ist, 11m.
	30.5 Die Absprunglinie muss zwischen 1m und 3m vor dem Beginn der Sprunggrube liegen.
	31.1 Der Dreisprung setzt sich aus einem Hop, einem Step und einem Jump zusammen, und zwar in dieser Reihenfolge.
	31.2 Der Hop muss so ausgeführt werden, dass der Athlet zuerst auf dem Fuß landet, mit dem er abgesprungen ist; beim Step landet er auf dem anderen Fuß, mit dem er auch den abschließenden Jump ausführt. Es ist kein Fehlversuch, wenn der Athlet während...
	31.3 Die Entfernung zwischen der Absprunglinie und dem Ende der Sprunggrube muss für Männer mindestens 21m betragen.
	31.4 Dort wo es das Niveau des Wettbewerbs erfordert, sollten verschiedene Absprungbalken für Männer und Frauen verwendet werden. Die Absprunglinie darf für Männer nicht weniger als 13m und für Frauen nicht weniger als 11m von dem vorderen Rand der Sp...
	31.5 Zwischen der Absprunglinie und der Sprunggrube muss für die Step- und Jump-Phase ein 1,22m (±0,01m) breiter Auf-/Absprungbereich sein, der festen und gleichmäßigen Halt bietet.
	32.1 Bei allen World Rankings Competitions müssen die verwendeten Wettkampfgeräte den aktuellen WA-Bestimmungen entsprechen. Nur WA zertifizierte Wettkampfgeräte dürfen benutzt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Geräte, die in der jeweiligen Alter...
	32.2 Mit Ausnahme der nachfolgenden Regelung sind alle Wettkampfgeräte vom Veranstalter bereitzustellen. Die Technischen Delegierten können, entsprechend den jeweils geltenden Durchführungsbestimmungen einer Veranstaltung, den Athleten erlauben, ihre ...
	32.3 An den Wettkampfgeräten dürfen während des Wettkampfs keine Veränderungen vorgenommen werden.
	32.4 Das Nachfolgende ist als Unterstützung zu betrachten und ist deshalb nicht erlaubt:
	32.5 Das Nachfolgende ist nicht als Unterstützung zu betrachten und ist deshalb erlaubt:
	32.6 Der Kreisring muss aus Bandeisen, Stahl oder anderem geeigneten Material gefertigt sein und die Oberseite muss mit dem ihn außerhalb umgebenden Boden gleich hoch sein. Er muss mindestens 6mm dick sein. Die Innen- und die Oberseite des Kreisrings ...
	32.7 Der Innendurchmesser des Stoß-/Wurfkreises muss beim Kugelstoß und beim Hammerwurf 2,135m (±0,005m) und beim Diskuswurf 2,50m (±0,005m) betragen. Der Hammer kann aus dem Diskuswurfkreis geworfen werden, vorausgesetzt der Durchmesser des Kreises w...
	32.8 Auf beiden Seiten des Stoß-/Wurfkreises müssen von der Oberseite des Kreisrings aus mindestens 0,75m lange und 50mm breite weiße Linien nach außen gezogen sein. Die weißen Linien können gemalt oder aus Holz oder aus anderem geeigneten Material se...
	32.9 Die Anlaufbahn beim Speerwurf muss mindestens 30m lang sein, außer bei Veranstaltungen nach Absatz 1. (a), (b), (c), (d) und 2. (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen müssen es mindestens 33,50m sein. Wo die Bedingungen es zu...
	32.10 Der Sektor besteht aus Asche (Tennenbelag, Ziegelmehl o.Ä.), Rasen oder anderem geeigneten Material, auf dem das Wurfgerät (beim Auftreffen) einen Abdruck hinterlässt.
	32.11 Das Gesamtgefälle des Sektors in Stoß-/Wurfrichtung darf nicht größer sein als 1:1000 (0,1%), gemessen von der Höhe des Kreismittelpunkts bzw. der Höhe des Mittelpunkts des Abwurfbogens.
	32.12 Markierung des Sektors
	32.13 Beim Kugelstoß, Diskus- und Hammerwurf müssen die Geräte aus einem Stoß-/Wurfkreis gestoßen/geworfen, beim Speerwurf von der Anlaufbahn aus geworfen werden. Bei Versuchen aus dem Stoß-/Wurfkreis muss der Athlet seinen Versuch aus einer ruhigen A...
	32.14 Es ist ein Fehlversuch, wenn der Athlet im Verlauf des Versuchs
	32.15 Vorausgesetzt, dass im Verlauf des Versuchs nicht gegen eine entsprechende Regel der Stoß-/Wurfwettbewerbe verstoßen wurde, darf der Athlet einen begonnenen Versuch unterbrechen, das Gerät innerhalb oder außerhalb des Stoß-/Wurfkreises oder der ...
	32.16  Es ist ein Fehlversuch, wenn die Kugel, der Diskus, der Hammerkopf oder der Speerkopf bei der ersten Bodenberührung während der Landung die Sektorlinie oder den Boden außerhalb der Sektorlinie berührt. Ferner ist es ein Fehlversuch, wenn die Ku...
	32.17 Es ist ein Fehlversuch,
	32.18 Nach jedem Versuch müssen die Geräte zum Abwurfbereich zurückgetragen und dürfen niemals dorthin zurückgeworfen werden.
	32.19 In allen Stoß-/Wurfwettbewerben muss die gemessene Weite, die keinen ganzen Zentimeter ergibt, auf den nächst niedrigeren ganzen Zentimeter abgerundet werden.
	32.20 Jeder Stoß/Wurf muss unmittelbar nach jedem gültigen Versuch (oder nach einem unmittelbar erfolgten mündlichen Einspruch nach Regel TR8.5) vom nächstliegenden Punkt des Abdrucks beim erstmaligen Aufschlag auf den Boden gemessen werden, und zwar bei
	33.1 Die Kugel muss mit einer Hand von der Schulter aus gestoßen werden. In dem Moment, wenn der Athlet seine Ausgangsstellung im Stoßkreis einnimmt, um den Versuch auszuführen, muss die Kugel den Hals oder das Kinn berühren oder in nächster Nähe dazu...
	33.2 Der Stoßbalken muss weiß, aus Holz oder anderem geeigneten Material gefertigt und so bogenförmig sein, dass seine Innenfläche mit der Innenkante des Kreisrings übereinstimmt und im Lot zur Oberfläche des Kreisringes ist. Er muss so platziert sein...
	33.3 Der Stoßbalken ist 0,112m bis 0,30m breit, mit einer Sehne von 1,21m (±0,01m), bezogen auf einen Kreisbogen mit dem gleichen Radius wie der Stoßkreis, und 0,10m (±0,008m) hoch, bezogen auf das Niveau der Kreisinnenfläche angrenzend an den Stoßbal...
	33.4 Die Kugel muss aus massivem Eisen, Messing oder einem anderen Metall, das nicht weicher als Messing ist, gefertigt sein oder sie besteht aus einer solchen Metall-Hülle, die mit Blei oder anderem massivem Material gefüllt ist. Sie muss kugelförmig...
	33.5 Die Kugel muss den folgenden Vorgaben entsprechen:
	34.1 Der Korpus des Diskus kann massiv oder hohl sein und muss aus Holz oder einem anderen geeigneten Material gefertigt sein, mit einem Metallring, dessen Rand kreisrund sein muss. Der Querschnitt des Metallringes muss gerundet sein, mit einem Radius...
	34.2 Der Diskus muss den folgenden Vorgaben entsprechen:
	35.1 Alle Diskuswürfe müssen aus einer Umzäunung oder einem Schutzgitter heraus ausgeführt werden, um die Sicherheit der Zuschauer, der Offiziellen und der Athleten zu gewährleisten. Das hier beschriebene Schutzgitter ist vorzusehen, wenn der Wettkamp...
	35.2 Das Schutzgitter soll so konstruiert, gefertigt und gewartet werden, dass es einen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25m/s fliegenden 2kg-Diskus stoppen kann. Die Anordnung soll so sein, dass keine Gefahr von Querschlägern und Abprallern in Ri...
	35.3 Das Schutzgitter soll, wie die nachstehende Zeichnung zeigt, im Grundriss U-förmig sein. Die Öffnung soll 6m breit sein und 7m vor dem Mittelpunkt des Wurfkreises liegen. Die Endpunkte der 6m breiten Öffnung sind die inneren Ecken des Schutzgitte...
	35.4 Das Netz des Schutzgitters kann aus geeigneter Schnur, die aus natürlicher oder synthetischer Faser besteht, oder alternativ aus mäßig bis hoch dehnbarem Stahldraht gefertigt sein. Die Maschengröße darf bei Schnurnetzen höchstens 45mm und bei Dra...
	35.5 Der maximale Gefahrensektor bei Diskuswürfen aus diesem Diskusschutzgitter beträgt ungefähr 69 , wenn im selben Wettbewerb rechts- und linkshändig werfende Athleten, teilnehmen (kalkuliert unter der Annahme, dass der Diskus aus einem umschriebene...
	36.1 Dem Athleten ist es in der Ausgangsstellung vor dem ersten Schwungholen oder vor dem Drehen erlaubt, den Hammerkopf auf den Boden innerhalb oder außerhalb des Wurfkreises abzulegen.
	36.2 Es ist kein Fehlversuch, wenn der Hammerkopf beim Schwungholen oder beim Drehen den Boden innerhalb oder außerhalb des Wurfkreises oder die Oberseite des Kreisrings berührt. Der Athlet kann den Versuch abbrechen und den Wurf neu beginnen, vorausg...
	36.3 Es ist kein Fehlversuch, wenn der Hammer beim Abwurf oder im Flug zerbricht, vorausgesetzt der Wurf ist nicht regelwidrig ausgeführt worden. Verliert der Athlet dadurch das Gleichgewicht und verstößt infolgedessen gegen Bestimmungen dieser Regel,...
	36.4 Der Hammer besteht aus drei Teilen: einem metallenen Hammerkopf, einem Draht und einem Handgriff.
	36.5 Der Hammerkopf muss aus massivem Eisen, Messing oder anderem Metall gefertigt sein, das nicht weicher ist als Messing, oder er besteht aus einer Hülle aus solchem Metall, die mit Blei oder einem anderen massiven Material gefüllt ist. Es dürfen ke...
	36.6 Der Draht muss ein einzelnes, ununterbrochenes und gerades Stück eines Federstahldrahts sein, der einen Durchmesser von mindestens 3mm hat und der sich beim Wurf nicht merklich dehnen darf. Der Draht kann an einem oder an beiden Enden als Schling...
	36.7 Der Handgriff muss starr sein, ohne irgendwelche Gelenke. Die gesamte Verformung des Handgriffs unter einer Zugkraft von 3.8kN darf 3mm nicht überschreiten. Er muss so am Draht befestigt sein, dass er sich in der Schlinge des Drahts nicht so dreh...
	36.8 Der Hammer muss den folgenden Vorgaben entsprechen:
	37.1 Alle Hammerwürfe müssen aus einer Umzäunung oder einem Schutzgitter heraus ausgeführt werden, um die Sicherheit der Zuschauer, der Offiziellen und der Athleten zu gewährleisten. Das hier beschriebene Schutzgitter ist vorzusehen, wenn der Wettkamp...
	37.2 Das Schutzgitter soll so konstruiert, gefertigt und gewartet werden, dass es einen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32m/s fliegenden 7,260kg-Hammer stoppen kann. Die Ausführung soll so sein, dass keine Gefahr von Querschlägern und Abprallen i...
	37.3 Das Schutzgitter soll, wie die Zeichnung zeigt, im Grundriss U-förmig sein. Die Öffnung soll 6m breit sein und 7m vor dem Mittelpunkt des Wurfkreises liegen. Die Endpunkte der 6m breiten Öffnung sind die inneren Ecken des Schutzgitternetzes. Die ...
	37.4 An der Frontseite des Schutzgitters müssen zwei bewegliche, 2m breite Flügel angebracht sein, von denen jeweils nur einer in Funktion ist. Die Mindesthöhe der Flügel muss 10m sein.
	37.5 Das Netz des Schutzgitters kann aus geeigneter Schnur, die aus natürlicher oder synthetischer Faser besteht, oder alternativ aus mäßig bis hoch dehnbarem Stahldraht gefertigt sein. Die Maschengröße darf bei Schnurnetzen höchstens 45mm und bei Dra...
	37.6 Wird das Hammerschutzgitter auch für den Diskuswurf benutzt, kann die Anlage auf zwei Arten angepasst werden: Am einfachsten ist das Einfügen des konzentrischen Rings, was den Kreis von 2,50m auf 2,135m verkleinert (siehe Zeichnung 31), das bedin...
	37.7 Der maximale Gefahrensektor bei Hammerwürfen aus diesem Hammerschutzgitter beträgt ungefähr 53 , wenn im selben Wettbewerb rechts- und linkshändig werfende Athleten teilnehmen (kalkuliert unter der Annahme, dass der Hammer aus einem umschriebenen...
	38.1 Der Speer muss mit nur einer Hand am Griff gehalten werden. Er muss über die Schulter oder den oberen Teil des Wurfarms geworfen und darf nicht aus einer Drehbewegung geschleudert werden. Unorthodoxe Wurfstile sind nicht erlaubt.
	38.2 Ein Wurf ist nur gültig, wenn der Metallkopf vor den anderen Teilen des Speers auf dem Boden auftrifft.
	38.3 Bis zum Abwurf des Speeres darf sich der Athlet nicht vollständig um die eigene Achse drehen, so dass sein Rücken dem Abwurfbogen zugewandt ist.
	38.4 Es ist kein Fehlversuch, wenn der Speer beim Abwurf oder im Flug zerbricht, vorausgesetzt der Wurf ist nicht regelwidrig ausgeführt worden. Verliert der Athlet dadurch das Gleichgewicht und verstößt infolgedessen gegen Bestimmungen dieser Regel, ...
	38.5 Der Speer besteht aus drei Teilen: dem Schaft, dem Kopf und dem Kordelgriff.
	38.6 Der Schaft kann massiv oder hohl sein, muss aus Metall oder einem anderen geeigneten Material so gefertigt sein, dass er eine feste und durchgängige Einheit bildet. Die Schaftoberfläche darf keine Vertiefungen, Unebenheiten, Rillen, Erhebungen, L...
	38.7 Der Schaft ist mit dem Metallkopf, der in einer Spitze ausläuft, fest verbunden. Der Kopf muss vollständig aus Metall gefertigt sein. An seinem vorderen Ende kann er eine befestigte, verstärkte Spitze aus einer anderen Metall-Legierung haben, vor...
	38.8 Der Kordelgriff, der den Schwerpunkt des Speers bedecken muss, darf den durchschnittlichen Schaftdurchmesser um höchstens 8mm vergrößern. Er soll eine gleichmäßige, nicht rutschige Oberflächengestaltung haben, aber ohne Riemen, Kerben oder Vertie...
	38.9 Der Querschnitt des Speeres muss durchgehend kreisförmig sein (siehe Anmerkung 1). Der maximale Schaftdurchmesser muss unmittelbar vor dem Kordelgriff liegen. Der Mittelteil des Schafts, einschließlich des Teils unter dem Kordelgriff, kann zylind...
	38.10 Der Speer muss den folgenden Vorgaben entsprechen:
	38.11 Der Speer darf keine beweglichen Teile oder andere Vorrichtungen haben, die während des Wurfs den Schwerpunkt oder die Flugeigenschaften verändern können.
	38.12 Die Verjüngung des Speers zur Spitze des Metallkopfs hin muss so verlaufen, dass der Winkel an der Spitze nicht mehr als 40  beträgt. 0,15m von der Spitze entfernt darf der Durchmesser nicht größer sein als 80% des maximalen Schaftdurchmessers. ...
	38.13 Die Verjüngung des Schafts bis zum Ende muss so verlaufen, dass der Durchmesser in der Mitte zwischen Schwerpunkt und Schaftende nicht weniger als 90% des maximalen Schaftdurchmessers beträgt. 0,15m vom Schaftende entfernt darf der Durchmesser n...
	39.1 Der Fünfkampf besteht aus fünf Disziplinen, die an einem Tag in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: Weitsprung, Speerwurf, 200m, Diskuswurf, 1500m.
	39.2 Der Zehnkampf besteht aus zehn Disziplinen, die an zwei aufeinander folgenden 24-Stunden-Perioden in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: Erster Tag: 100m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400m, Zweiter Tag:110m Hürden, Diskusw...
	39.3 Der Siebenkampf besteht aus sieben Disziplinen, die an zwei aufeinander folgenden 24-Stunden-Perioden in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: Erster Tag: 100m Hürden, Hochsprung, Kugelstoß, 200m, Zweiter Tag: Weitsprung, Speerwur...
	39.4 Der Zehnkampf besteht aus zehn Disziplinen, die an zwei aufeinander folgenden 24-Stunden-Perioden in der Reihenfolge von Regel TR39.2 oder in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: Erster Tag: 100m, Diskuswurf, Stabhochsprung, Spee...
	39.5 Der Siebenkampf besteht aus sieben Disziplinen, die an zwei aufeinander folgenden 24-Stunden-Perioden in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: Erster Tag: 100m Hürden, Hochsprung, Kugelstoß, 200m, Zweiter Tag: Weitsprung, Speerwur...
	39.6 Nach dem Ermessen des Schiedsrichters Mehrkampf ist dort, wo es möglich ist, jedem einzelnen Athleten zwischen dem Ende einer Disziplin und dem Beginn der nächsten eine Pause von wenigstens 30 Minuten zu gewähren. Nach Möglichkeit sollen zwischen...
	39.7 In jeder Disziplin des Mehrkampfs, ausgenommen der letzten, müssen die Läufe und die Gruppen durch die Technischen Delegierten oder den Schiedsrichter Mehrkampf so festgelegt werden, dass die Athleten mit ähnlichen Leistungen, die sie in der jewe...
	39.8 Die Wettkampfregeln für die Einzelwettbewerbe sind auch auf die Disziplinen des Mehrkampfs anzuwenden, mit folgenden Ausnahmen:
	39.9 Bei jeder Laufdisziplin darf durchgehend nur ein Zeitmesssystem benutzt werden. Zum Zweck der Rekordanerkennung sind nur Zeiten zu berücksichtigen, die eine vollautomatisches Zielbildanlage geliefert hat, ohne Rücksicht darauf, ob solche Zeiten a...
	39.10 Einem Athleten, der in einer Disziplin nicht startet oder keinen Versuch ausführt, ist es nicht mehr erlaubt, an den nachfolgenden Disziplinen teilzunehmen. Er hat damit den Wettkampf aufgegeben und erscheint nicht im Gesamtergebnis. Ein Athlet,...
	39.11 Nach Beendigung jeder Disziplin müssen die Athleten über die Punktzahl ihrer Leistungen in dieser Disziplin sowie in der Gesamtwertung informiert werden, die sich aus der aktuellen „Internationalen Leichtathletik-Mehrkampfwertung“ ergibt. Die Pl...
	39.12 Erreichen zwei oder mehr Athleten die gleiche Anzahl an Punkten für irgendeinen Platz im Wettkampf, handelt es sich um einen Gleichstand.
	41.1 Das Stadion kann vollständig umbaut und überdacht sein. Wenn umbaut und überdacht, müssen Beleuchtung, Heizung und Belüftung für die Wettkämpfe zufriedenstellende Bedingungen bieten.
	41.2 Der Wettkampfbereich soll über eine Rundbahn, eine gerade Laufbahn für Sprint und Hürdenlauf sowie Anlaufbahnen und Aufsprungflächen für die Sprungwettbewerbe verfügen. Zusätzlich sollen ein Stoßkreis und ein Sektor für den Kugelstoß vorhanden se...
	41.3 Alle Oberflächen der Laufbahnen, der Anlaufbahnen oder der Absprungbereiche müssen mit Kunststoff belegt sein, der nach Möglichkeit so beschaffen sein soll, dass Laufschuhe mit 6mm-Spikes benutzt werden können. (siehe auch Bestimmung 11 der Leich...
	41.4 Der Unterbau der Laufbahnen, der Anlaufbahnen und der Absprungflächen, deren Oberflächen mit Kunststoff belegt sind, müssen entweder fest, z.B. betoniert, oder bei einer aufgehängten Konstruktion (bei Holzbalken oder Sperrholzplatten, die auf Que...
	43.1 Die nominelle Länge betrögt 200m („200m Standard Rundbahn“). Sie besteht aus zwei parallelen Geraden und zwei Kurven, die überhöht sein können und den gleichen Radius haben. Die Innenseite der Rundbahn muss entweder mit einer etwa 50mm hohen und ...
	43.2 Die Rundbahn soll mindestens vier und höchstens sechs Einzelbahnen haben. Die Einzelbahnen, einschließlich der rechtsseitigen Begrenzungslinie müssen eine Breite zwischen 0,90m und 1,22m haben. Alle Bahnen müssen dieselbe nominelle Breite mit ein...
	43.3 Der Winkel der Kurvenüberhöhung aller Einzelbahnen in der Kurve und getrennt auf der Geraden, soll an jedem schrägen Abschnitt der Rundbahn gleich sein. Die Gerade kann waagerecht oder mit einer maximalen seitlichen Neigung von 1:100 (1%) zur Inn...
	43.4 Ist die Innenseite der Rundbahn durch eine weiße Linie begrenzt, muss sie in den Kurven und optional auf den Geraden zusätzlich mit Kegeln von 0,10m bis 0,15m Höhe gekennzeichnet werden. Die Kegel sind auf der weißen Linie so hinzustellen, dass d...
	44.1 Technische Informationen zur Konstruktion und Markierung einer standard überhöhten Kurzbahn sind ausführlich im »WA Track and Field Facilities Manual« beschrieben. Die wesentlichen Grundlagen daraus sind im Folgenden genannt.
	44.2 Start und Ziel eines Laufs müssen mit 50mm breiten weißen Linien gekennzeichnet sein, und zwar rechtwinklig zu den Bahnbegrenzungslinien auf den geraden Teilen der Laufbahn und in einer Radiuslinie bei den Kurventeilen der Rundbahn.
	44.3 Für alle verschiedenen Laufstrecken soll, so weit möglich, nur eine Ziellinie existieren. Diese soll auf einem geraden Teil der Strecke liegen, und ein möglichst großer Teil dieser Geraden sollte so weit wie möglich vor dem Ziel liegen.
	44.4 Als wesentliche Bedingung für alle geraden, versetzten oder gebogenen Startlinien gilt, dass die Strecke für alle Läufer gleich lang sein muss, wenn sie den kürzesten zulässigen Weg nehmen.
	44.5 Soweit wie möglich sollen die Startlinien (und die Wechselraumbegrenzungslinien für Staffelläufe) nicht auf dem steilsten Teil der Kurvenüberhöhung liegen.
	44.6 Durchführung der Läufe, wie folgt:
	44.7 Die Startlinie der Bahn 1 soll auf der Zielgeraden sein. Ihre Position ist so zu bestimmen, dass die mit der größten Vorgabe versehene Startlinie auf der Außenbahn (400m-Läufe) an einer Stelle liegt, an der die Kurvenüberhöhung nicht mehr als 12 ...
	45.1 Die Platzierung und Zusammensetzung von Läufen ist entsprechend Regel TR20.3 durchzuführen
	45.2 Für alle Laufwettbewerbe, die ganz oder teilweise in Einzelbahnen auf der Rundbahn und in aufeinander folgenden Runden stattfinden, werden drei Auslosungen durchgeführt:
	45.3 Für alle anderen Läufe sind die Einzelbahnen gemäß Regel TR20.4.1-TR20.4.2, TR20.4.3 und TR20.5 auszulosen.
	47.1 Hürdenläufe über 50m oder 60m müssen auf der geraden Laufbahn durchgeführt werden.
	47.2 Hürdenanordnung für Läufe:
	48.1 Bei der 4x200m-Staffel muss die gesamte erste Teilstrecke und die erste Kurve der zweiten Teilstrecke bis zur näheren Kante der Übergangslinie, beschrieben in Regel TR44.6, in Einzelbahnen gelaufen werden. Jeder Wechselraum ist 20m lang und der z...
	48.2 Die 4x400m und 4x400m Mixed Staffel ist entsprechend Regel TR44.6.2 zu laufen.
	48.3 Die 4x800m-Staffel ist entsprechend Regel TR44.6.3 zu laufen.
	48.4 Die wartenden Läufer der dritten und vierten Teilstrecke bei der 4x200m-Staffel müssen sich auf Anweisung des dafür bestimmten Offiziellen selbständig in ihren Wartepositionen so aufstellen, dass dies (von innen nach außen) der Reihenfolge entspr...
	48.5 Die wartenden Läufer die in der zweiten, dritten und vierten Position der 4x400m-Staffel, 4x400m Mixed Staffel sowie der 4x800m-Staffel müssen sich auf Anweisung des dafür bestimmten Offiziellen selbständig in ihren Wartepositionen so aufstellen,...
	49.1 Werden transportable Matten benutzt, beziehen sich alle Hinweise in den Regeln zum Niveau der Absprungfläche, auf das Niveau der Oberfläche der Matte.
	49.2 Ein Athlet darf seinen Anlauf in der Kurvenüberhöhung der Rundbahn beginnen, vorausgesetzt, die letzten 15m seines Anlaufs führen über einen Anlaufbereich, der den Regeln TR27.3, TR27.4 und TR27.5 entspricht.
	52.1 Der Sektor muss aus irgendeinem geeigneten Material bestehen, auf dem die Kugel einen Abdruck hinterlässt und auf dem sich das Aufspringen der Kugel auf ein Minimum reduziert.
	52.2 Um die Sicherheit der Zuschauer, Offiziellen und Athleten zu gewährleisten, ist, wo notwendig, der Sektor am Ende und auf beiden Seiten so nah zum Stoßkreis hin wie erforderlich, mit einer Auffangvorrichtung und/oder einem Schutznetz zu umgeben. ...
	52.3 Falls der Wettkampfbereich räumlich begrenzten ist, ist es möglich, dass der von der Auffangvorrichtung umschlossene Wettkampfbereich nicht groß genug ist, um einen vollen 34,92 -Sektor zu umfassen. Für eine solche Einschränkung gelten die folgen...
	52.4 Je nach Beschaffenheit des Sektors (siehe Regel TR52.1) muss die Kugel entweder voll aus Metall oder aus einer Metallhülle oder alternativ aus einer Weichplastik- bzw. Gummihülle mit jeweils geeigneter Füllung (siehe auch Regel TR52.6) sein. Beid...
	52.5 Diese Kugeln müssen den Regeln TR33.4 und TR33.5 entsprechen.
	52.6 Die Kugel besteht aus einer weichen Plastik- oder Gummihülle mit einer geeigneten Füllung, die bei ihrem Aufschlag auf einem normalen Sporthallenboden keine Schäden verursachen darf. Sie muss kugelförmig sein, und ihre Oberfläche muss glatt sein ...
	52.7 Die Kugel muss den folgenden Spezifikationen entsprechen:
	53.1 Der Fünfkampf besteht aus fünf Disziplinen, die an einem Tag in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: 60m Hürden, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 1000m.
	53.2 Der Siebenkampf besteht aus sieben Disziplinen, die an zwei aufeinander folgenden 24-Stunden-Perioden in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: Erster Tag: 60m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, Zweiter Tag:60m Hürden, Stabhochspr...
	53.3 Der Fünfkampf besteht aus fünf Disziplinen, die an einem Tag in nachstehender Reihenfolge durchgeführt werden müssen: 60m Hürden, Hochsprung, Kugelstoß, Weitsprung, 800m.
	53.4 Vorzugsweise vier oder mehr, aber nie weniger als drei Athleten müssen in jedem Lauf oder jeder Gruppe eingeteilt werden.
	54.1 Die Standardstrecken für Kurzbahn Veranstaltungen sind: 3000m, 5000m; für 400m Standard Rundbahn Veranstaltungen: 5000m, 10.000m, 20.000m, 35.000m, 50.000m und für Straßenstrecken 10km, 20km, 35km, 50km.  (gültig ab 1. Januar 2026: Die Standardst...
	54.2 Wettkampfmäßiges Gehen ist eine Abfolge von Schritten, die so gesetzt werden, dass der Geher dabei Kontakt mit dem Boden hat und es keinen mit menschlichem Auge sichtbaren Kontaktverlust gibt. Das ausschreitende Bein muss vom Moment des Aufsetzen...
	54.3 Die Gehrichter arbeiten wie folgt:
	54.4 Der Gehrichterobmann arbeitet wie folgt:
	54.5 Wenn ein Gehrichter nicht völlig überzeugt ist, dass ein Geher die Regel TR54.2 vollinhaltlich erfüllt, sollte er, wo es möglich ist, dem Geher eine Gelbe Kelle mit der beidseitigen Darstellung des Verstoßes zeigen. Einem Geher darf durch denselb...
	54.6 Beobachtet ein Gehrichter, dass ein Geher zu irgendeinem Zeitpunkt des Wettkampfes gegen die Bestimmungen in Regel TR54.2 verstößt, indem er sichtbar entweder keinen Bodenkontakt oder keine Kniestreckung hat, muss er für diesen Geher eine Rote Ka...
	54.7 Vorgehensweise bei Disqualifikationen:
	54.8 Die Gehwettbewerbe müssen mit einem Schuss aus dem Startrevolver, einer Kanone oder einem Signalhorn oder durch Auslösen eines weiteren, für den jeweiligen Wettkampf geeigneten, eindeutigen und markanten Startsignals gestartet werden. Das Kommand...
	54.9 Der Veranstalter von Gehwettbewerben muss die Sicherheit der Geher und der Offiziellen gewährleisten. Bei Wettkämpfen gemäß Absatz 1 (a), (b), (c) und 2 (a), (b) „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen muss der Veranstalter sicherstell...
	54.10 Bestimmungen für Getränke-/Schwamm- und Verpflegungsstationen bei Gehwettbewerben auf der Straße:
	54.11 Bestimmungen für Straßenstrecken:
	54.12 Ein Geher darf mit Erlaubnis und unter Aufsicht eines Kampfrichters die markierte Wettkampfstrecke verlassen, sofern er dabei die zurückzulegende Distanz nicht verkürzt.
	54.13 Ist der Schiedsrichter aufgrund des Berichtes eines Kampfrichters, Laufrichters oder auf andere Weise davon überzeugt, dass ein Geher die markierte Wettkampfstrecke verlassen und diese dabei verkürzt hat, muss er ihn disqualifizieren.
	54.14 Bei Gehwettbewerben, die nicht unter diese Regeln fallen, sollen die anzuwendenden Durchführungsbestimmungen alle abweichenden Regeln, die angewendet werden sollen, und die Art und Weise, wie der Wettbewerb durchgeführt werden soll, festlegen.
	55.1 Standardstrecken sind: Straßenmeile (1609,344m), 5km, 10km, 15km, 10 Meilen, 20km, Halbmarathon (21,0975km), 25km, 30km, Marathon (42,195km), 100km und Straßenstaffellauf.
	55.2 Die Läufe müssen auf befestigten Straßen ausgetragen werden. Lassen der Verkehr oder ähnliche Umstände dies nicht zu, darf die gut markierte Strecke über einen Radfahrweg oder Fußweg entlang der Straße führen, jedoch nicht über weichen Grund, wie...
	55.3 Die Strecke für Straßenläufe ist entlang des kürzest möglichen Weges zu vermessen, den ein Läufer bei dieser genehmigten Strecke nehmen kann. Bei Veranstaltungen gemäß Absatz 1 (a) und (b). „World Rankings Competitions“ aus den Definitionen, wenn...
	55.4 Die gelaufene Strecke (vom Start aus gemessen) ist für alle Athleten an jedem vollen Kilometer anzuzeigen.
	55.5 Bei Straßenstaffelläufen müssen 50mm breite Linien quer über die Laufstrecke gezogen werden, die den Start der einzelnen Teilstrecken (Wechselraummitte) kennzeichnen. Ähnliche Linien sind 10m vor und 10m nach der Wechselraummittenmarkierung zu zi...
	55.6 Die Straßenläufe müssen mit einem Schuss aus dem Startrevolver, einer Kanone oder einem Signalhorn oder durch Auslösen eines weiteren, für den jeweiligen Wettkampf geeigneten, eindeutigen und markanten Startsignals gestartet werden. Das Kommando ...
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